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Technischer
Bereitschaftsdienst

Das Gebäude-Team mit Marius Franke (li.) und Norbert Jenniches. ©Das Gebäude-Team mit Marius Franke (li.) und Norbert Jenniches. ©Das Gebäude-Team mit Marius Franke (li.) und Norbert Jenniches. ©Das Gebäude-Team mit Marius Franke (li.) und Norbert Jenniches. ©Das Gebäude-Team mit Marius Franke (li.) und Norbert Jenniches. ©
Gemeinde DahlemGemeinde DahlemGemeinde DahlemGemeinde DahlemGemeinde Dahlem

Für die Gebäude der Gemeinde
Dahlem, Grundschule, Sporteinrich-
tungen, Kindergärten, Feuerwehr-
gerätehäuser sowie Rathaus ist der
technische Bereitschaftsdienst neu
organisiert worden. Der bisherige
Hausmeister Norbert Jenniches
wird zukünftig mit Marius Franke
das Gebäude-Team bilden.

Im Wechsel wird auch der Bereit-
schaftsdienst geteilt. Bei dringen-
den Fällen zu den kommunalen
Gebäuden innerhalb und außer-
halb der Dienstzeiten kann die
Zentrale Telefonnummer 02447
911351 gewählt werden. Über die
Anrufweiterleitung wird der „Not-
dienst“ erreicht.

Die Dahlemer Grundschule
ist „top“

Vermietung Gewerbe-/
Lagerflächen mit Büro
Die Flugplatzgesellschaft Dahlemer Binz GmbH vermietet am Stand-
ort Flugplatz rund 470qm Gewerbefläche.
Das vollständige Vermietungsangebot unter
https://dahlemerhttps://dahlemerhttps://dahlemerhttps://dahlemerhttps://dahlemer-binz.de/V-binz.de/V-binz.de/V-binz.de/V-binz.de/Vermietungermietungermietungermietungermietung

© Flugplatz-Gesellschaft Dahlemer Binz GmbH© Flugplatz-Gesellschaft Dahlemer Binz GmbH© Flugplatz-Gesellschaft Dahlemer Binz GmbH© Flugplatz-Gesellschaft Dahlemer Binz GmbH© Flugplatz-Gesellschaft Dahlemer Binz GmbH

© Gemeinde Dahlem© Gemeinde Dahlem© Gemeinde Dahlem© Gemeinde Dahlem© Gemeinde Dahlem

Weithin bekannt und anerkannt
ist die Grundschule in Dahlem für
die komfortable und moderne
Ausstattung:
Ausgesprochen großzügige Räum-
lichkeiten, neueste Technik mit
iPads und Whiteboards statt Krei-
detafeln, renovierte Sporthalle
und bald (fast) neues Schwimm-
bad, ein weiträumiges und ökolo-
gisches Schulgelände sowie eine
„Offene Ganztagsschule“, die
weiter ausgebaut wird.
SSSSSchulleiterin Mirjam Schmitz hatchulleiterin Mirjam Schmitz hatchulleiterin Mirjam Schmitz hatchulleiterin Mirjam Schmitz hatchulleiterin Mirjam Schmitz hat
mit ihren 15 Kolleginnen und Kol-mit ihren 15 Kolleginnen und Kol-mit ihren 15 Kolleginnen und Kol-mit ihren 15 Kolleginnen und Kol-mit ihren 15 Kolleginnen und Kol-
legen ein engagiertes legen ein engagiertes legen ein engagiertes legen ein engagiertes legen ein engagiertes TTTTTeam,eam,eam,eam,eam, die die die die die
das Schulgelände mit vielfältigendas Schulgelände mit vielfältigendas Schulgelände mit vielfältigendas Schulgelände mit vielfältigendas Schulgelände mit vielfältigen
Projekten ergänzt. Davon profitie-Projekten ergänzt. Davon profitie-Projekten ergänzt. Davon profitie-Projekten ergänzt. Davon profitie-Projekten ergänzt. Davon profitie-
ren die fast 200 Schülerinnen undren die fast 200 Schülerinnen undren die fast 200 Schülerinnen undren die fast 200 Schülerinnen undren die fast 200 Schülerinnen und
SchülerSchülerSchülerSchülerSchüler..... Dieses besondere Enga- Dieses besondere Enga- Dieses besondere Enga- Dieses besondere Enga- Dieses besondere Enga-
gement wird auch immer wiedergement wird auch immer wiedergement wird auch immer wiedergement wird auch immer wiedergement wird auch immer wieder
durch Preise und durch Preise und durch Preise und durch Preise und durch Preise und AuszeichnungenAuszeichnungenAuszeichnungenAuszeichnungenAuszeichnungen
anerkannt.anerkannt.anerkannt.anerkannt.anerkannt. In den letzten JahrenIn den letzten JahrenIn den letzten JahrenIn den letzten JahrenIn den letzten Jahren
waren dies u.a. „Patenschule fürwaren dies u.a. „Patenschule fürwaren dies u.a. „Patenschule fürwaren dies u.a. „Patenschule fürwaren dies u.a. „Patenschule für
Streuobstwiesen“,Streuobstwiesen“,Streuobstwiesen“,Streuobstwiesen“,Streuobstwiesen“, „MINT „MINT „MINT „MINT „MINT-freund--freund--freund--freund--freund-
liche Schule NRW und Digitaleliche Schule NRW und Digitaleliche Schule NRW und Digitaleliche Schule NRW und Digitaleliche Schule NRW und Digitale
Schule“, „SchulentwicklungspreisSchule“, „SchulentwicklungspreisSchule“, „SchulentwicklungspreisSchule“, „SchulentwicklungspreisSchule“, „Schulentwicklungspreis
„Gute gesunde Schule“ der Un-„Gute gesunde Schule“ der Un-„Gute gesunde Schule“ der Un-„Gute gesunde Schule“ der Un-„Gute gesunde Schule“ der Un-
fallkasse NRW“, „Nationalpark-fallkasse NRW“, „Nationalpark-fallkasse NRW“, „Nationalpark-fallkasse NRW“, „Nationalpark-fallkasse NRW“, „Nationalpark-
Schule Eifel“ oder „Schule derSchule Eifel“ oder „Schule derSchule Eifel“ oder „Schule derSchule Eifel“ oder „Schule derSchule Eifel“ oder „Schule der
Zukunft in NRW- Stufe 3“.Zukunft in NRW- Stufe 3“.Zukunft in NRW- Stufe 3“.Zukunft in NRW- Stufe 3“.Zukunft in NRW- Stufe 3“.
In der Region einmalig ist das
weitläufige Schulgelände mit den
umliegenden Streuobstwiesen,

dem Schul-Acker und dem be-
nachbarten Arboretum mit den
Baumpflanzungen für jede Ein-
gangsklasse. Das Schulgebäude
ist als „Fledermausfreundliches
Gebäude“ und „Schwalben-
freundliches Gebäude“ durch den
Naturschutzbund Deutschland
(NABU) ausgezeichnet.
OGS-Bereich erweitertOGS-Bereich erweitertOGS-Bereich erweitertOGS-Bereich erweitertOGS-Bereich erweitert
Seit vielen Jahren ist die „Offe-Seit vielen Jahren ist die „Offe-Seit vielen Jahren ist die „Offe-Seit vielen Jahren ist die „Offe-Seit vielen Jahren ist die „Offe-
nen Ganztagsschule (OGS)“ be-nen Ganztagsschule (OGS)“ be-nen Ganztagsschule (OGS)“ be-nen Ganztagsschule (OGS)“ be-nen Ganztagsschule (OGS)“ be-
währter Bestandteil des währter Bestandteil des währter Bestandteil des währter Bestandteil des währter Bestandteil des Angebo-Angebo-Angebo-Angebo-Angebo-
tes in der Grundschulen Dahlem.tes in der Grundschulen Dahlem.tes in der Grundschulen Dahlem.tes in der Grundschulen Dahlem.tes in der Grundschulen Dahlem.
Seit einigen Jahren wird die OGSSeit einigen Jahren wird die OGSSeit einigen Jahren wird die OGSSeit einigen Jahren wird die OGSSeit einigen Jahren wird die OGS
durch das Deutsche Rote Kreuz,durch das Deutsche Rote Kreuz,durch das Deutsche Rote Kreuz,durch das Deutsche Rote Kreuz,durch das Deutsche Rote Kreuz,
Kreisverband Euskirchen mit 6Kreisverband Euskirchen mit 6Kreisverband Euskirchen mit 6Kreisverband Euskirchen mit 6Kreisverband Euskirchen mit 6
Mitarbeiterinnen betreut.Mitarbeiterinnen betreut.Mitarbeiterinnen betreut.Mitarbeiterinnen betreut.Mitarbeiterinnen betreut.
Um der zunehmenden NachfrageUm der zunehmenden NachfrageUm der zunehmenden NachfrageUm der zunehmenden NachfrageUm der zunehmenden Nachfrage
gerecht zu werden, wurde der Flurgerecht zu werden, wurde der Flurgerecht zu werden, wurde der Flurgerecht zu werden, wurde der Flurgerecht zu werden, wurde der Flur
im OGS-Tim OGS-Tim OGS-Tim OGS-Tim OGS-Trrrrrakt durch die Gemeindeakt durch die Gemeindeakt durch die Gemeindeakt durch die Gemeindeakt durch die Gemeinde
Dahlem als Schulträger renoviertDahlem als Schulträger renoviertDahlem als Schulträger renoviertDahlem als Schulträger renoviertDahlem als Schulträger renoviert
und in das Raumangebot einbezo-und in das Raumangebot einbezo-und in das Raumangebot einbezo-und in das Raumangebot einbezo-und in das Raumangebot einbezo-
gen. Zum „Chillen“ stehen für diegen. Zum „Chillen“ stehen für diegen. Zum „Chillen“ stehen für diegen. Zum „Chillen“ stehen für diegen. Zum „Chillen“ stehen für die
OGS-Schülerinnen und -SchülerOGS-Schülerinnen und -SchülerOGS-Schülerinnen und -SchülerOGS-Schülerinnen und -SchülerOGS-Schülerinnen und -Schüler
zwei bequeme Sofas bereit.zwei bequeme Sofas bereit.zwei bequeme Sofas bereit.zwei bequeme Sofas bereit.zwei bequeme Sofas bereit.
Auch weithin einmalig: Das Mit-Auch weithin einmalig: Das Mit-Auch weithin einmalig: Das Mit-Auch weithin einmalig: Das Mit-Auch weithin einmalig: Das Mit-
tagessen für die Schülerinnen undtagessen für die Schülerinnen undtagessen für die Schülerinnen undtagessen für die Schülerinnen undtagessen für die Schülerinnen und
Schüler wird durch eine Köchin inSchüler wird durch eine Köchin inSchüler wird durch eine Köchin inSchüler wird durch eine Köchin inSchüler wird durch eine Köchin in
der modernen Küche jeden der modernen Küche jeden der modernen Küche jeden der modernen Küche jeden der modernen Küche jeden TTTTTagagagagag
frisch mit regionalen Produktenfrisch mit regionalen Produktenfrisch mit regionalen Produktenfrisch mit regionalen Produktenfrisch mit regionalen Produkten
zubereitet.zubereitet.zubereitet.zubereitet.zubereitet.
Ein wertvolles Ein wertvolles Ein wertvolles Ein wertvolles Ein wertvolles Angebot für dieAngebot für dieAngebot für dieAngebot für dieAngebot für die
Kinder der Gemeinde Dahlem.Kinder der Gemeinde Dahlem.Kinder der Gemeinde Dahlem.Kinder der Gemeinde Dahlem.Kinder der Gemeinde Dahlem.



Mitteilungsblatt Dahlem | 52. Jahrgang | Nr. 26 | Freitag, 29. Dezember 2023 | Kw 52 | mitteilungsblatt-dahlem.de/e-paper4

Sanierung „Ursprungstraße“ in Dahlem gut im Zeitplan

Abschlussübung des Löschzug Dahlem in 2023

© Gemeinde Dahlem© Gemeinde Dahlem© Gemeinde Dahlem© Gemeinde Dahlem© Gemeinde Dahlem

Aufgrund der milden Witterung
der zurückliegenden Monate und
dank der Zuverlässigkeit des be-
auftragten Bauunternehmens
schreiten die Straßenbauarbeiten
in der „Ursprungstraße“ gut
voran. Noch vor Weihnachten
konnte im ersten Sanierungsteil
bereits die Asphalt-Tragschicht
eingebaut werden. Auch die Zu-
fahrten zu den Anliegergrundstü-
cken sind angepasst worden.
Damit ist der problematischere
Bauabschnitt bereits grundlegend
bearbeitet und die Anlieger kön-

nen diesen Abschnitt wieder be-
fahren. Je nach weiterem Winter-
verlauf werden im neuen Jahr die
weiteren Arbeiten mit dem Geh-
weg sowie mit dem weiteren Stra-
ßenverlauf wieder aufgenommen.
Die abschließende Deckschicht
wird dann in einem Arbeitsgang
aufgetragen. Die Gemeindeverwal-
tung und die beteiligten Unterneh-
men hoffen auf einen weiterhin
zügigen Baustellenverlauf, damit
die Beeinträchtigungen der An-
wohnern und der Bürgerinnen und
Bürger möglichst gering bleibt.

© Gemeinde Dahlem© Gemeinde Dahlem© Gemeinde Dahlem© Gemeinde Dahlem© Gemeinde Dahlem

Am 25.11. um 14:30 Uhr ereilte
den Löschzug Dahlem die Mel-
dung, dass auf der Dahlemer Binz
ein Hangar in Flammen steht.
Umgehend machten sich die Ein-
satzkräfte auf den Weg zum Flug-
platz. Am Tower in Empfang ge-
nommen, wurden die Einsatzkräf-
te in den Südwesten geschickt,
wo eine Rauchentwicklung in ei-
nem Hangar zu sehen war. Nach
erster Erkundung durch die Füh-
rungskräfte wurde festgestellt,
dass mehrere Personen in dem
stark verrauchten Hangar vermisst
wurden, darunter auch ein Kind.
Was sich hier nach einem äußerst
gefährlichen Szenario anhört,
stellte sich als die Jahresab-
schlussübung des Löschzuges
Dahlem heraus, die traditionell
Ende November jeden Jahres ab-
gehalten wird. Hier stellen die
Feuerwehrfrauen und -männer
unter Einsatzbedingungen ihr
Können unter Beweis, unter den
wachsamen Augen von Interes-
sierten. Regelmäßige Gäste sind
dabei auch Bürgermeister Jan
Lembach und Ortsbürgermeiste-
rin Marita Schramm, sowie der
Leiter der Feuerwehr Roland
Braun, die sich ebenfalls auf der
Dahlemer Binz eingefunden ha-
ben um das Übungsgeschehen zu
verfolgen.
Da die oberste Priorität die Men-
schenrettung der vermissten Per-
sonen war, wurden umgehend
mehrere Trupps unter Atemschutz
in die Halle geschickt. Da den
Übungsleitern das Suchen von drei
vermissten Personen unter „Null-
sicht“ nicht genug war, wurde

noch ein brennender Akku an ei-
nem Gefahrstofftank eingebaut
sowie eine sogenannte „May-
day“-Lage. Bei einer „Mayday“-
Lage handelt es sich um eine Not-
lage, bei der ein vorgehender
Atemschutztrupp im Innenangriff
verunfallt und von einem „Sicher-
heitstrupp“ gerettet werden
muss. Dies bedeutet für alle Ein-
satzkräfte enormen Stress, aus
diesem Grund ist es umso wichti-
ger auch solche Szenarien zu
üben. Schlussendlich konnten alle
Personen gefunden und das Feuer
in der Werkstatt des Hangars ge-
löscht werden, sodass das
Übungsziel erreicht wurde. Hierbei
trägt die gute Ausbildung der neu-
eren und jüngeren Mitglieder der
Einsatzabteilung auch bereits
gute Früchte, die nach und nach
auch durch Absolvieren des Grund-
lehrgangs sowie eines Sprech-
funkerlehrgangs auch zur Ausbil-
dung zum Atemschutzgeräteträ-
ger befähigt werden.
Mit einem gemütlichen gemein-
samen Ausklang im Feuerwehr-
haus in Dahlem, im Beisein von
der Ehrenabteilung und den Fa-
milien, verabschiedet sich der
Löschzug Dahlem in die Winter-
pause, um den Einsatzkräften ge-
gen Ende des Jahres die verdien-
te besinnliche Zeit im Beisein der
Eltern, Partner und Kindern zu er-
möglichen.
Im Einsatzfall können die Einwoh-
ner der Gemeinde aber auf den
Löschzug Dahlem zählen, denn die
Einsatzbereitschaft hört auch in
der Nacht oder an Feiertagen
nicht auf.

Auf diesem Weg wünscht der
Löschzug Dahlem allen Bürger-
innen und Bürgern der Gemeinde
eine besinnliche Vorweihnachts-

zeit und einen guten Jahresab-
schluss 2023.
- Für den Löschzug Dahlem, Niko-
lai Puderbach, Schriftführer -
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Ulrich Hohn in verdienten
Ruhestand verabschiedet

v.l. Bauhofleiter Daniel Boumediene, Ulrich Hohn und Allgemeinerv.l. Bauhofleiter Daniel Boumediene, Ulrich Hohn und Allgemeinerv.l. Bauhofleiter Daniel Boumediene, Ulrich Hohn und Allgemeinerv.l. Bauhofleiter Daniel Boumediene, Ulrich Hohn und Allgemeinerv.l. Bauhofleiter Daniel Boumediene, Ulrich Hohn und Allgemeiner
Vertreter Erwin Bungartz © Gemeinde DahlemVertreter Erwin Bungartz © Gemeinde DahlemVertreter Erwin Bungartz © Gemeinde DahlemVertreter Erwin Bungartz © Gemeinde DahlemVertreter Erwin Bungartz © Gemeinde Dahlem

In kleiner Runde wurde unser Kol-
lege Ulrich Hohn aus Schmidtheim
von der Verwaltungsleitung nach
30-jähriger Betriebszugehörigkeit
zum 01.01.2024 in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet.
Herr Hohn arbeitete seit Juni 1993
im Bauhof der Gemeinde Dahlem
und war ein sehr beliebter, un-
komplizierter Kollege, der hand-

werklich sehr vielseitig einsetzbar
war. Seine bewährte Arbeit und
seine Persönlichkeit werden dem
Bauhof-Team fehlen. Die Kollegin-
nen und Kollegen, der Personalrat
und Bürgermeister Jan Lembach
danken Herrn Ulrich für seine Mit-
arbeit bei der Gemeinde Dahlem
und wünschen ihm für die Zukunft
alles Gute und viel Gesundheit.
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Stellenausschreibung
Flugplatz Dahlemer Binz
Die Flugplatzgesellschaft Dahlemer Binz GmbH schreibt die Stelle
eines Flugleiters aus.
Die vollständige Stellenausschreibung unter
https://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://www.dahlem.de/Stellenausschreibung.dahlem.de/Stellenausschreibung.dahlem.de/Stellenausschreibung.dahlem.de/Stellenausschreibung.dahlem.de/Stellenausschreibung

© Flugplatz-Gesellschaft Dahlemer Binz GmbH© Flugplatz-Gesellschaft Dahlemer Binz GmbH© Flugplatz-Gesellschaft Dahlemer Binz GmbH© Flugplatz-Gesellschaft Dahlemer Binz GmbH© Flugplatz-Gesellschaft Dahlemer Binz GmbH

Bürgerinformation
zum Kronenburger See am 26.01.2024
Bekanntlich sind nach dem
Hochwasserereignis im Juli 2021
umfangreiche Sanierungsarbei-
ten an der Talsperrentechnik des
Kronenburger Sees erforderlich

geworden. Hierdurch wurde eine
Absenkung des Seepegels not-
wendig und eine Nutzung der
Wasserfläche und somit auch ein
Badebetrieb ist seit dem nicht

mehr möglich. Der Zweckver-
band Kronenburger See möch-
te die Bevölkerung gerne über
den aktuellen Stand der Sanie-
rungsarbeiten informieren.

Alle interessierten Bürgerinnen
und Bürger sind daher zu einer
Informationsveranstaltung am
FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 26.01.2024, 26.01.2024, 26.01.2024, 26.01.2024, 26.01.2024, 18:30 Uhr 18:30 Uhr 18:30 Uhr 18:30 Uhr 18:30 Uhr,,,,,
im Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schu-im Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schu-im Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schu-im Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schu-im Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schu-
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Ende: Rathaus InfoEnde: Rathaus InfoEnde: Rathaus InfoEnde: Rathaus InfoEnde: Rathaus Info

Hinweis zu Bekanntmachungen
der Gemeinde Dahlem

le“ in Kronenburg, Burgstraße 19le“ in Kronenburg, Burgstraße 19le“ in Kronenburg, Burgstraße 19le“ in Kronenburg, Burgstraße 19le“ in Kronenburg, Burgstraße 19
eingeladen.
Hier wird der vom Zweckverband
beauftragte Fachingenieur Nor-

bert Fischer die Planungen, die
bereits erfolgten und die noch er-
forderlichen Sanierungsarbeiten
erläutern und für Fragen zur Ver-
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Fundsache
Bei der Gemeindeverwaltung Dahlem sind folgende Fundsache abge-
geben worden:
1 Schlüssel mit Band1 Schlüssel mit Band1 Schlüssel mit Band1 Schlüssel mit Band1 Schlüssel mit Band
Fundort:Fundort:Fundort:Fundort:Fundort: Berk, Berk, Berk, Berk, Berk, zwischen  zwischen  zwischen  zwischen  zwischen WilhelmstrWilhelmstrWilhelmstrWilhelmstrWilhelmstraße und St.aße und St.aße und St.aße und St.aße und St. Ludger auf dem  Ludger auf dem  Ludger auf dem  Ludger auf dem  Ludger auf dem Wirt-Wirt-Wirt-Wirt-Wirt-
schaftswegschaftswegschaftswegschaftswegschaftsweg

B E K A N N T M A C H U N G

Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Gemeindeverwaltung Dah-
lem, Bürgerbüro, Zimmer 33, Tel. 02447/9555-34, zu melden.
Dahlem, den 15.12.2023
Jan Lembach
Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Dahlem hat in seiner Sitzung am 20.12.2023
den Jahresabschluss des Abwasserwerkes zum 31.12.2021 beschlos-
sen, der hiermit bekannt gemacht wird.
Beschluss:Beschluss:Beschluss:Beschluss:Beschluss:
Der Beschlussempfehlung des Betriebsausschusses Abwasserwerk in
der letzten Sitzung folgend, wird gem. § 4 Buchstabe c) Eigenbetriebs-
verordnung NRW (EigVO NRW)
a) der Jahresabschluss des Abwasserwerkes der Gemeinde Dahlem zum
31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 23.186.219,63 € festgestellt,
b) der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2021 in Höhe von 6.802,18
€ mit dem Gewinnvortrag verrechnet, so dass ein Gewinnvortrag von
insgesamt 59.879,85 € zur künftigen Verrechnung vorliegt.
Der Rat erteilt dem Betriebsausschuss vorbehaltlos Entlastung.

Abstimmergebnis: Einstimmig, keine Enthaltung
Der Jahresabschluss 2021 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
und dem Lagebericht liegt während der Dienststunden:
montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und
von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
im Rathaus Schmidtheim, Zimmer 23/24 öffentlich aus.
53949 Dahlem, den 21.12.2023
Der Bürgermeister
gez.
Jan Lembach
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers siehe Ho-
mepage der Gemeinde Dahlem unter https://dahlem.de

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG
Der Rat der Gemeinde Dahlem hat in seiner Sitzung am 20. Dezember
2023 die 29. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung
von Grundstücksentwässerungsanlagen - 29. Änderungssatzung -,
beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) weise ich darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) gegen Satzungen nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbe-
schluss vom 20.12.2023 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2
der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommuna-

fügung stehen.
Dahlem, den 20.12.2023
Zweckverband Kronenburger See
Jan Lembach

Verbandsvorsteher
Mathias Brandenburg
Vorsitzender der Verbandsver-
sammlung

Öffentliche oder ortsübliche Be-
kanntmachungen, die durch
Rechtsvorschrift angeordnet

sind, werden, soweit gesetzlich
nichts anders bestimmt ist,
durch Bereitstellung im Internet

der Gemeinde Dahlem unter htt-
ps://www.dahlem.de/bekannt-
machungen vollzogen. Über aus-

gewählte Bekanntmachungen
wird weiterhin im Mitteilungs-
blatt berichtet.

Fortsetzung Seite 8Fortsetzung Seite 8Fortsetzung Seite 8Fortsetzung Seite 8Fortsetzung Seite 8
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lem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26.
August 1999 in der zurzeit geltenden Fassung verfahren worden ist.

53949 Dahlem, den 21. Dezember 2023
Der Bürgermeister

gez.
Jan Lembach

Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von Grund-Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von Grund-Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von Grund-Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von Grund-Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von Grund-
stücksentwässerungsanlagenstücksentwässerungsanlagenstücksentwässerungsanlagenstücksentwässerungsanlagenstücksentwässerungsanlagen
- 29. Änderungssatzung - vom 21. Dezember 2023- 29. Änderungssatzung - vom 21. Dezember 2023- 29. Änderungssatzung - vom 21. Dezember 2023- 29. Änderungssatzung - vom 21. Dezember 2023- 29. Änderungssatzung - vom 21. Dezember 2023
Auf Grund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV
NRW S. 490), der §§ 60, 61 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaus-
halts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel
5 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. I Nr. 176), der §§ 43 ff., 46 des

Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasserge-
setz), in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser-
und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV NRW
S. 559), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17.12.2021
(GV. NRW. S. 1470), des § 2 des Kommunalabgabengesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.04.2023 (GV
NRW S. 233) hat der Rat der Gemeinde Dahlem in seiner Sitzung am
20.12.2023 folgende 29. Änderungssatzung beschlossen:
§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
§ 11 wird wie folgt geändert:
Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen beträgt
a) bei Kleinkläranlagen 60,88 €/m³ abgefahrenen m³ Grubeninhalts
b) bei abflusslosen Gruben 45,09 €/m³ abgefahrenen m³ Grubenin-

halts
§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG
Der Rat der Gemeinde Dahlem hat in seiner Sitzung am 20. Dezember
2023 die 39. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Dahlem - 39. Ände-
rungssatzung -, beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) weise ich darauf hin, dass eine Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen nach Ablauf von
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbe-
schluss vom 20.12.2023 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2
der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommuna-
lem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26.
August 1999 in der zurzeit geltenden Fassung verfahren worden ist.

53949 Dahlem, den 21. Dezember 2023
Der Bürgermeister

gez.
Jan Lembach

Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung der Gemeinde Dahlemwässerungssatzung der Gemeinde Dahlemwässerungssatzung der Gemeinde Dahlemwässerungssatzung der Gemeinde Dahlemwässerungssatzung der Gemeinde Dahlem
39. Änderungssatzung vom 21. Dezember 202339. Änderungssatzung vom 21. Dezember 202339. Änderungssatzung vom 21. Dezember 202339. Änderungssatzung vom 21. Dezember 202339. Änderungssatzung vom 21. Dezember 2023
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 13. April 2022 (GV.NRW S. 490) der §§ 4, 6, 7, 8 und 10 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG)
vom 21. Oktober 1969 (GV.NW. S. 712) zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 25.04.2023 (GV. NRW S. 233) sowie der §§ 46 und 54
des Landeswassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen LWG
vom 08. Juli 2016 (GV.NRW. S. 559), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV.NRW S. 1.470) in Verbin-
dung mit der Entwässerungssatzung in der derzeit geltenden Fassung-
hat der Rat der Gemeinde Dahlem am 20. Dezember 2023 folgende 39.
Änderungssatzung beschlossen:
§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
§ 8 a Abs. 7 Buchstabe b erhält folgende Fassung:
„Die Verbrauchsgebühr beträgt je cbm Schmutzwasser jährlich 4,69
€.“
§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
§ 8 b Abs. 4 erhält folgende Fassung:
„Die Niederschlagswassergebühr beträgt für jeden Quadratmeter be-
bauter und/oder befestigter Fläche i. S. des Abs. 1 jährlich 1,02 €.“
§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG
Der Rat der Gemeinde Dahlem hat in seiner Sitzung am 20. Dezember
2023 die 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreini-
gung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreini-
gungs- und Gebührensatzung) der Gemeinde Dahlem - 4. Änderungs-
satzung -, beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) weise ich darauf hin, dass eine Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen nach Ablauf von
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-

macht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbe-
schluss vom 20.12.2023 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2
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der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommuna-
lem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26.
August 1999 in der zurzeit geltenden Fassung verfahren worden ist.

53949 Dahlem, den 21. Dezember 2023
Der Bürgermeister

gez.
Jan Lembach

SatzungSatzungSatzungSatzungSatzung
zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhe-zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhe-zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhe-zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhe-zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhe-
bung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Ge-bung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Ge-bung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Ge-bung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Ge-bung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Ge-
bührensatzung) der Gemeinde Dahlembührensatzung) der Gemeinde Dahlembührensatzung) der Gemeinde Dahlembührensatzung) der Gemeinde Dahlembührensatzung) der Gemeinde Dahlem
4. Änderungssatzung vom 21. Dezember 20234. Änderungssatzung vom 21. Dezember 20234. Änderungssatzung vom 21. Dezember 20234. Änderungssatzung vom 21. Dezember 20234. Änderungssatzung vom 21. Dezember 2023
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli

1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 13. April 2022 (GV. NRW S. 490), §§ 3 und 4 des Gesetzes über die
Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 18. Dezember
1975 (GV. NRW S. 706, 1976 S. 12), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW S. 868) und der §§ 4 und 6
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW S. 712), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 25.04.2023 (GV. NRW S. 233) hat der Rat
der Gemeinde Dahlem in seiner Sitzung am 20.12.2023 folgende 4.
Änderungssatzung beschlossen:
§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
§ 6 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
„Die Benutzungsgebühr für die Reinigung (Winterwartung) der Fahr-
bahnen beträgt jährlich je Meter der Grundstücksseite (Abs. 1 bis 3)
2,34 €.“
§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG
Der Rat der Gemeinde Dahlem hat in seiner Sitzung am 20. Dezember
2023 die 23. Satzung der Gebührensatzung zur Satzung über die
Abfallentsorgung in der Gemeinde Dahlem - 23. Änderungssatzung -,
beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) weise ich darauf hin, dass eine Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen nach Ablauf von
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbe-
schluss vom 20.12.2023 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2
der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommuna-
lem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26.
August 1999 in der zurzeit geltenden Fassung verfahren worden ist.

53949 Dahlem, den 21. Dezember 2023
Der Bürgermeister

gez.
Jan Lembach

23. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Satzung über die23. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Satzung über die23. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Satzung über die23. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Satzung über die23. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Satzung über die
Abfallentsorgung in der Gemeinde Dahlem vom 21. Dezember 2023Abfallentsorgung in der Gemeinde Dahlem vom 21. Dezember 2023Abfallentsorgung in der Gemeinde Dahlem vom 21. Dezember 2023Abfallentsorgung in der Gemeinde Dahlem vom 21. Dezember 2023Abfallentsorgung in der Gemeinde Dahlem vom 21. Dezember 2023
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), der §§ 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NW.
S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.04.2023
(GV. NRW. S. 233) und des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 21.06.1988 (GV. NRW. S. 250), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.06.2023 (GV. NRW. S. 443) in
Verbindung mit § 23 der Satzung über die Abfallbeseitigung in der
Gemeinde Dahlem in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der
Gemeinde Dahlem in seiner Sitzung am 20.12.2023 folgende 23.
Änderungssatzung beschlossen:

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
In § 1 Abs. 2 wird das Wort „Landesabfallgesetz“ durch das Wort
„Kreislaufwirtschaftsgesetz“ ersetzt.
§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
§ 2 Abs. 1 Buchstabe a) wird wie folgt neu gefasst:
Die Bereitstellungsgebühr je Jahr beträgt für die Restabfallbehälter,
zuzüglich eines Bioabfallbehälters, und einem Inhalt von
60 Litern 54,66 €
80 Litern 72,89 €
120 Litern 109,33 €
240 Litern 218,66 €
1.100 Litern 1.002,17 €
16.500 Litern 15.032,61 €
§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
§ 2 Abs. 1 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst:
 Die Bereitstellungsgebühr je Jahr beträgt für die Restabfallbehälter
ohne einen Bioabfallbehälter bei Eigenkompostierung und einem In-
halt von
60 Litern 42,20 €
80 Litern 56,27 €
120 Litern 84,40 €
240 Litern 168,81 €
1.100 Litern 773,71 €
16.500 Litern 11.605,60 €
§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
§ 2 Abs. 1 Buchstabe c) wird wie folgt neu gefasst:
c) Für jede Entleerung beträgt die Gebühr:
60 L Restabfallbehälter 2,28 €
80 L Restabfallbehälter 3,05 €
120 L Restabfallbehälter 4,57 €
240 L Restabfallbehälter 9,14 €
1.100 L Restabfallbehälter 41,88 €
16.500 L Restabfallbehälter 628,22 €
§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
In § 2 Abs. 1 Buchstabe f) lautet der letzte Satz wie folgt:
f) Die Gebühr für einen Sperrmüllcontainer zur Expressabfuhr gemäß §
18 Abs. 4 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde
Dahlem wird in folgender Höhe erhoben:
5 cbm-Behälter 155,00 €
§ 6§ 6§ 6§ 6§ 6
Die §§ 8 und 9 erhalten folgende Fassung:
§ 8 Für Zwangsmaßnahmen auf Grund dieser Gebührensatzung gilt
das Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.2003 (GV.NRW.2003
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S. 24) in seiner jeweils gültigen Fassung.
§ 9 Die Rechtsmittel gegen Bescheide oder Maßnahmen auf Grund
dieser Satzung richten sich nach den Bestimmungen der Verwaltungs-
gerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März

1991 (BGBI. I S. 686) und dem Gesetz zur Ausführung der Verwaltungs-
gerichtsordnung im Lande Nordrhein-Westfalen vom 26. März 1960
(GV NW S. 47 / SGV NW 303) in den jeweils gültigen Fassungen.
§ 7§ 7§ 7§ 7§ 7
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG

Der Rat der Gemeinde Dahlem hat in seiner Sitzung am 20. Dezember
2023 die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze zur Erhebung
von Grundsteuer und Gewerbesteuer in der Gemeinde Dahlem (Hebe-
satzsatzung 2024), beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) weise ich darauf hin, dass eine Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen nach Ablauf von
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbe-
schluss vom 20.12.2023 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2
der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommuna-
lem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26.
August 1999 in der zurzeit geltenden Fassung verfahren worden ist.

53949 Dahlem, den 21. Dezember 2023
Der Bürgermeister

gez.
Jan Lembach

SatzungSatzungSatzungSatzungSatzung
über die Festsetzung der Hebesätze zur Erhebung von Grundsteuerüber die Festsetzung der Hebesätze zur Erhebung von Grundsteuerüber die Festsetzung der Hebesätze zur Erhebung von Grundsteuerüber die Festsetzung der Hebesätze zur Erhebung von Grundsteuerüber die Festsetzung der Hebesätze zur Erhebung von Grundsteuer
und Gewerbesteuer in der Gemeinde Dahlem (Hebesatzsatzung) vomund Gewerbesteuer in der Gemeinde Dahlem (Hebesatzsatzung) vomund Gewerbesteuer in der Gemeinde Dahlem (Hebesatzsatzung) vomund Gewerbesteuer in der Gemeinde Dahlem (Hebesatzsatzung) vomund Gewerbesteuer in der Gemeinde Dahlem (Hebesatzsatzung) vom
21. Dezember 202321. Dezember 202321. Dezember 202321. Dezember 202321. Dezember 2023
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV
NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
13.04.2022 (GV NRW S. 490) und des § 25 des Grundsteuergesetzes
vom 07. August 1973 (BGBI. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21
des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI. I S. 2294) und des § 16 des
Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.
Oktober 2002 (BGBI. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 10 des
Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI. I S. 2294) sowie des § 1 des Gesetzes
über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Real-
steuern vom 16. Dezember 1981 (GV NW S. 732), zuletzt geändert
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV NRW S. 738)
hat der Rat der Gemeinde Dahlem in seiner Sitzung am 20.12.2023
folgende Satzung beschlossen:
§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
HebesätzeHebesätzeHebesätzeHebesätzeHebesätze
Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Jahr 2024 wie
folgt festgesetzt:
1. GRUNDSTEUER
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

auf 495 v.H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 565 v.H.
2. GEWERBESTEUER 561 v.H.
§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft

Der Rat der Gemeinde Dahlem hat in seiner Sitzung am 20. Dezember
2023 die 7. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Gemeinde
Dahlem beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.die hiermit bekannt gemacht wird.
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) weise ich darauf hin, dass eine Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen nach Ablauf von
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbe-
schluss vom 20.12.2023 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2
der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommuna-

lem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26.
August 1999 in der zurzeit geltenden Fassung verfahren worden ist.

53949 Dahlem, den 21. Dezember 2023
Der Bürgermeister

gez.
Jan Lembach

EntwurfEntwurfEntwurfEntwurfEntwurf
7. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Gemeinde Dahlem7. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Gemeinde Dahlem7. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Gemeinde Dahlem7. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Gemeinde Dahlem7. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Gemeinde Dahlem
vom 21. Dezember 2023vom 21. Dezember 2023vom 21. Dezember 2023vom 21. Dezember 2023vom 21. Dezember 2023
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV
NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.
April 2022 (GV.NRW. S. 490) und der §§ 1, 3 und 20 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Okto-
ber 1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 25. April 2023 (GV.NRW. S. 233), hat der Rat der
Gemeinde Dahlem in seiner Sitzung am 20. Dezember 2023 folgende
7. Änderungssatzung beschlossen:
§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
§ 1 (Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung) Abs. (2) Satz 2 erhält
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folgende Neufassung:
Hundehalter ist, wer einen oder mehrere Hunde im eigenen Interesse
oder im Interesse seines Haushaltsangehörigen in seinem Haushalt
aufgenommen hat.
§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
§ 2 (Steuermaßstab und Steuersatz) Abs. (1), (2), (3) werden neu
gefasst, die nachfolgenden Abs. (3) bis (6) werden neu nummeriert in
(4) bis (7). Die neu nummerierten Abs. (4b) und (5) bis (7) erhalten
folgende Neufassung:
(1) Die Steuer (Kategorie 1) beträgt jährlich, wenn von einem Hunde-
halter oder mehreren Personen gemeinsam
nur ein Hund gehalten wird 75,00 €,
zwei Hunde gehalten werden 165,00 € + 75,00 € für den 1. Hund,
drei oder mehr Hunde gehalten werden 250,00 € für den 3. Hund

und jeden weiteren Hund + 240,00 € für den 1. und 2. Hund.
(2) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Steuer (Kategorie 2) jährlich für
das Halten gefährlicher Hunde oder Hunde bestimmter Rassen ab
einem Alter von 6 Monaten, wenn
nur ein Hund gehalten wird 660,00 €,
zwei Hunde gehalten werden 910,00 € + 660,00 € für den 1. Hund,
drei oder mehr Hunde gehalten werden 920,00 € für den 3. Hund

und jeden weiteren Hund + 1.570,00 € für den 1. und 2. Hund.
Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, werden bei der
Berechnung der Anzahl der Hunde nicht berücksichtigt; Hunde, für die
eine Steuerermäßigung nach § 4 gewährt wird, werden mitgezählt.
(3) Bei der Bemessung des Steuersatzes sind die Kategorien 1 und 2
hinsichtlich der Anzahl der Hunde getrennt voneinander zu betrachten.
(4) Gefährliche Hunde sind
b) entsprechend § 3 Abs. 2 Landeshundegesetz Hunde der Rassen
Pittbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier
und Bullterrier und deren Kreuzungen untereinander sowie deren
Kreuzungen mit anderen Hunden.
(5) Hunde bestimmter Rassen sind entsprechend § 10 Abs. 1 Landes-
hundegesetz Hunde der Rassen Alano, American Bulldog, Bullmastiff,
Mastiff, Mastino Espanol, Mastino Napoletano, Fila Brasileiro, Dogo
Argentino, Rottweiler und Tosa Inu sowie deren Kreuzungen unterein-
ander und deren Kreuzungen mit anderen Hunden.
(6) Soweit für Hunde nach Abs. 4 und 5 eine Befreiung nach § 5 Abs. 3
Landeshundegesetz zugelassen wird, kann auf Antrag ab dem ersten
auf die Antragstellung folgenden Monats die Festsetzung der Steuer
mit dem Steuersatz nach Abs. 1 erfolgen.
(7) Für gefährliche Hunde nach Abs. 4 und 5 finden die §§ 3 (Steuerbe-
freiung) und 4 (Allgemeine Steuerermäßigung) keine Anwendung.

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
Bei § 4 (Allgemeine Steuerermäßigung) Abs. (1) wird der Buchstaben c)
neu eingefügt, der Abs. (2) wird neu gefasst und Abs. (3) entfällt:
c) Hunde die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, wel-
che von dem nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als
400 Meter entfernt liegen, erforderlich sind.
(2) Werden mehrere Ermäßigungstatbestände nebeneinander erfüllt,
kann die Steuerermäßigung nach den Buchstaben a) bis c) nur einmal
berücksichtigt werden.
§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
Bei § 7 (Festsetzung und Fälligkeit der Steuer) wird Abs. 3 wie folgt
geändert:
(3) Wer einen bereits in einer Gemeinde/Stadt der Bundesrepublik
versteuerten Hund erwirbt oder mit einem solchen Hund zuzieht oder
wer an Stelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder ein-
gegangenen Hundes einen neuen Hund erwirbt, kann die Anrechnung
der nachweislich bereits entrichteten, nicht erstatteten Steuer auf die
für den gleichen Zeitraum zu entrichtende Steuer verlangen.
§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
Bei § 9 (Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen) wird Abs. 2 neu gefasst:
(2) Für Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Satzung gilt das Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG
NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.2003 (GV. NRW.
2003 S. 24) in seiner jeweils gültigen Fassung.
§ 6§ 6§ 6§ 6§ 6
Bei § 10 (Ordnungswidrigkeiten) werden Satz 1 sowie die Nummern 2,
5 und 6 wie folgt neu gefasst:
Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunal-
abgabengesetztes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.
Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), handelt wer vorsätzlich
oder leichtfertig
2. als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht
rechtzeitig oder unter fehlender oder falscher Angabe der Hunderasse
anmeldet.
5. als Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstand oder deren Stellver-
treter sowie als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 4 nicht wahrheitsge-
mäß Auskunft erteilt.
6. als Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstand oder deren Stellver-
treter entgegen § 8 Abs. 5 die vom Steueramt übersandten Nachwei-
sungen nicht wahrheitsgemäß oder nicht fristgemäß ausfüllt.
§ 7§ 7§ 7§ 7§ 7
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.
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Feuerwehr/RettungsdienstFeuerwehr/RettungsdienstFeuerwehr/RettungsdienstFeuerwehr/RettungsdienstFeuerwehr/Rettungsdienst
Zentrale Notrufnummer 112Zentrale Notrufnummer 112Zentrale Notrufnummer 112Zentrale Notrufnummer 112Zentrale Notrufnummer 112

PolizeiPolizeiPolizeiPolizeiPolizei
Zentrale Notrufnummer 110Zentrale Notrufnummer 110Zentrale Notrufnummer 110Zentrale Notrufnummer 110Zentrale Notrufnummer 110
Polizeiwache Schleiden direkt
02445/858002445/858002445/858002445/858002445/8580
Polizeibezirksdienst Blanken-
heim
02449/91113602449/91113602449/91113602449/91113602449/911136

Zahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher Notdienst
01805/98670001805/98670001805/98670001805/98670001805/986700

Tierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher Notdienst
0 2 4 2 8 / 9 0 1 0 1 0 ,0 2 4 2 8 / 9 0 1 0 1 0 ,0 2 4 2 8 / 9 0 1 0 1 0 ,0 2 4 2 8 / 9 0 1 0 1 0 ,0 2 4 2 8 / 9 0 1 0 1 0 ,
0171990930001719909300017199093000171990930001719909300

Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme AlkAlkAlkAlkAlkoholikoholikoholikoholikoholikererererer
0176 5008 73940176 5008 73940176 5008 73940176 5008 73940176 5008 7394

Tierarzt-Notdienste
Im Kreis Euskirchen

Freitag, 29. DezemberFreitag, 29. DezemberFreitag, 29. DezemberFreitag, 29. DezemberFreitag, 29. Dezember
Kolping-ApothekeKolping-ApothekeKolping-ApothekeKolping-ApothekeKolping-Apotheke
Kolpingstr. 3, 53894 Mechernich, 02443/2454

Samstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. Dezember
Apotheke am MarktApotheke am MarktApotheke am MarktApotheke am MarktApotheke am Markt
Graf-Gerhard-Str. 5, 52385 Nideggen, 02427 1261

Sonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. Dezember
Eifel-ApothekeEifel-ApothekeEifel-ApothekeEifel-ApothekeEifel-Apotheke
Bahnstr. 1, 53949 Dahlem, 02447-271

Montag, 1. JanuarMontag, 1. JanuarMontag, 1. JanuarMontag, 1. JanuarMontag, 1. Januar
VVVVVital ital ital ital ital ApothekApothekApothekApothekApotheke Neugebauer Kaufmann OHGe Neugebauer Kaufmann OHGe Neugebauer Kaufmann OHGe Neugebauer Kaufmann OHGe Neugebauer Kaufmann OHG
Am Alten Rathaus 3, 53937 Schleiden, 02445/852990

Dienstag, 2. JanuarDienstag, 2. JanuarDienstag, 2. JanuarDienstag, 2. JanuarDienstag, 2. Januar
Rathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-Apotheke
Rathausplatz 4, 53945 Blankenheim, 02449/8444

Mittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. Januar
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Steinfelder Str. 8a, 53947 Nettersheim, 02486-911080

Donnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. Januar
Apotheke am EiffelplatzApotheke am EiffelplatzApotheke am EiffelplatzApotheke am EiffelplatzApotheke am Eiffelplatz
Kölner Str. 49, 53947 Nettersheim, 02486/8288

Freitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. Januar
Sonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-Apotheke
Kölner Str. 58, 53940 Hellenthal, 02482/1387

Samstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. Januar
APOAPOAPOAPOAPOTHEKE am Bahnhof KallTHEKE am Bahnhof KallTHEKE am Bahnhof KallTHEKE am Bahnhof KallTHEKE am Bahnhof Kall
Bahnhofstraße 21, 53925 Kall, 02441/994620

Sonntag, 7. JanuarSonntag, 7. JanuarSonntag, 7. JanuarSonntag, 7. JanuarSonntag, 7. Januar
Apotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im Ärztehaus
Blumenthaler Straße 19, 53937 Schleiden, 02445-852222

Montag, 8. JanuarMontag, 8. JanuarMontag, 8. JanuarMontag, 8. JanuarMontag, 8. Januar
Lambertus Lambertus Lambertus Lambertus Lambertus ApothekApothekApothekApothekApotheke Michael und e Michael und e Michael und e Michael und e Michael und VVVVVerena Lülsdorff OHGerena Lülsdorff OHGerena Lülsdorff OHGerena Lülsdorff OHGerena Lülsdorff OHG
Euskirchener Straße 38, 53947 Nettersheim, 02440/9599880

Dienstag, 9. JanuarDienstag, 9. JanuarDienstag, 9. JanuarDienstag, 9. JanuarDienstag, 9. Januar
Lambertus Lambertus Lambertus Lambertus Lambertus ApothekApothekApothekApothekApotheke Michael und e Michael und e Michael und e Michael und e Michael und VVVVVerena Lülsdorff OHGerena Lülsdorff OHGerena Lülsdorff OHGerena Lülsdorff OHGerena Lülsdorff OHG
Euskirchener Straße 38, 53947 Nettersheim, 02440/9599880

Mittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. Januar
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Steinfelder Str. 8a, 53947 Nettersheim, 02486-911080

Donnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. Januar
VVVVVital ital ital ital ital ApothekApothekApothekApothekApotheke Neugebauer Kaufmann OHGe Neugebauer Kaufmann OHGe Neugebauer Kaufmann OHGe Neugebauer Kaufmann OHGe Neugebauer Kaufmann OHG
Am Alten Rathaus 3, 53937 Schleiden, 02445/852990

Freitag, 12. JanuarFreitag, 12. JanuarFreitag, 12. JanuarFreitag, 12. JanuarFreitag, 12. Januar
Eifel-ApothekeEifel-ApothekeEifel-ApothekeEifel-ApothekeEifel-Apotheke
Bahnstr. 1, 53949 Dahlem, 02447-271

Samstag, 13. JanuarSamstag, 13. JanuarSamstag, 13. JanuarSamstag, 13. JanuarSamstag, 13. Januar
Sonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-Apotheke
Kölner Str. 58, 53940 Hellenthal, 02482/1387

Sonntag, 14. JanuarSonntag, 14. JanuarSonntag, 14. JanuarSonntag, 14. JanuarSonntag, 14. Januar
Lambertus Lambertus Lambertus Lambertus Lambertus ApothekApothekApothekApothekApotheke Michael und e Michael und e Michael und e Michael und e Michael und VVVVVerena Lülsdorff OHGerena Lülsdorff OHGerena Lülsdorff OHGerena Lülsdorff OHGerena Lülsdorff OHG
Euskirchener Straße 38, 53947 Nettersheim, 02440/9599880

Angaben ohne Gewähr

Praktizierende Ärzte
und Zahnärzte
in der Gemeinde Dahlem

30. Dezember30. Dezember30. Dezember30. Dezember30. Dezember
Praxis MüllerPraxis MüllerPraxis MüllerPraxis MüllerPraxis Müller
Zülpich, 01523 4695490

31. Dezember31. Dezember31. Dezember31. Dezember31. Dezember
Praxis RüsingPraxis RüsingPraxis RüsingPraxis RüsingPraxis Rüsing
Zülpich, 02252/81955

Sonntag, 14. JanuarSonntag, 14. JanuarSonntag, 14. JanuarSonntag, 14. JanuarSonntag, 14. Januar
Praxis MüllerPraxis MüllerPraxis MüllerPraxis MüllerPraxis Müller
Zülpich, 015234695490

Alle Angaben ohne Gewähr

(Alle Ärzte haben die Kassenzu-
lassung)
Praxis Eifel Dres. Marian, Hausarzt
Frau Dr. Brigitte Tüttenberg Fach-
arzt für PRM, Tel.: 02447/1818
Sprechstunde nur nach Vereinba-
rung
Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr

Montag und Donnerstag: 15.30 bis
18 Uhr
Frau Dr. Tüttenberg praktiziert:
Dienstags- und Freitagsvormittags
Teichweg 23, 53949 Dahlem
Dr. med. dent. Esther M. Wurst
Zahnärztin;
Tel.: 02447/911324
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Glückliches neues Jahr!
Happy New Year <> Bonne Anné
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
verehrte Kundinnen und Kunden,
in diesem Jahr warten nicht nur 365 frische, neue Tage auf uns,
sondern es gibt dank Schaltjahr einen weiteren Bonustag, den 29.
Februar 2024. Eine Ausnahme, etwas Besonderes, ein Highlight -
vielleicht lassen Sie uns wissen, was Sie sich für diesen besonderen
Tag, den es nur alle vier Jahre einmal gibt, vornehmen. Werden Sie
den Bonustag einfach „blaumachen“, sich etwas Besonderes gön-
nen, vielleicht sind Sie genau an diesem Tag geboren und freuen sich
auf einen „richtigen Geburtstag“? Möglicherweise wird es einfach
ein entspannter, glücklicher Donnerstag mit guten Freunden und
einem Gläschen Schampus „auf die nächsten vier Jahre“ - schreiben
Sie uns gerne an redaktion@rautenberg.media mit dem Betreff: 29.
Februar 2024 - wir sind gespannt darauf, was Sie planen und worauf
Sie sich heute schon freuen!*
Wir wünschen Ihnen allen einen wunderschönen, grandiosen Start in
das Jahr 2024.
Glück, Freude, Lachen, Erfolg und Erfüllung mögen Sie an jedem
neuen Tag begleiten und Ihnen - spätestens am Abend - ein zufriede-
nes Lächeln auf die Lippen zaubern.

Selbstverständlich wünschen wir Ihnen Gesundheit und bei allem
Tun (und Lassen / was manchmal noch schwerer ist) viel (Glücks-
)Schwein!
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in dieses neue Jahr zu starten!
Herzliche Grüße
Ihre
Siri Rautenberg-Otten
mit allen Mitwirkenden
RAUTENBERG MEDIA

*Wenn Sie mögen, veröffentlichen wir Ihre Beiträge in aller Kürze in
unseren Publikationen.

Sprechstunden:Sprechstunden:Sprechstunden:Sprechstunden:Sprechstunden:
Montag, Dieinstag und Mittwoch
8 bis 12, 8 bis 12, 8 bis 13 Uhr
14 bis 17 Uhr, 14 bis 17 Uhr
Donnerstag, Freitag
8 bis 12 Uhr, 8 bis 13 Uhr
15 bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung
Bahnstr. 6, 53949 Dahlem
Dr. med. dent. Ferdinand M. Leu-
schen

Zahnarzt
Tel.: 02447/1491
Sprechzeiten: -nach tel. Verein-
barung
Montag, Dienstag und Donners-
tag: 9 bis 12.30 Uhr
14.30 bis 17.30 Uhr
Mittiwoch und Freitag:
9 bis 12.30 Uhr
Hubertusstr. 3, 53949 Dahlem-
Schmidtheim

Gesundheit und Pflege in der Ge-Gesundheit und Pflege in der Ge-Gesundheit und Pflege in der Ge-Gesundheit und Pflege in der Ge-Gesundheit und Pflege in der Ge-
meinde Dahlemmeinde Dahlemmeinde Dahlemmeinde Dahlemmeinde Dahlem
Caritaspflegestation
Nürburgstr.44
53945 Blankenheimerdorf
Tel. 02449-7335
Email:
cps.blankenheimerdorf@caritas-
eifel.de
„Haus Marienhöhe“
Buchenweg 2, 53949 Dahlem

Tel.: 02447/917960
E-mail: info-
marienhoehe@schwesternverband.de
Internet:
www.schwesternverband.de
Tagespflege „St. Josef“ Blankenheim
Auf Hülchrath 1a
53945 Blankenheim
Tel. 02449-9199930
Email:
tagespflege.st.josef@caritas-eifel.de

Ev. Kirchengemeinde
Roggendorf
Pfarrbezirk Blankenheim, Lühberg-
straße 12, 53945 Blankenheim
Samstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. Dezember
18 Uhr - Gottesdienst zum Jah-
resausklang im DBH
Predigt: Pfarrer M. Stöhr
Sonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. Dezember
10 Uhr - Abendmahlgottesdienst zum
Jahresabschluss in Blankenheim.
Predigt: Pfarrer M. Stöhr
Sonntag, 7. JanuarSonntag, 7. JanuarSonntag, 7. JanuarSonntag, 7. JanuarSonntag, 7. Januar
10 Uhr - Abendmahlgottesdienst
in Roggendorf
Predigt: Pfarrerin S. Salentin
Montag, 8. JanuarMontag, 8. JanuarMontag, 8. JanuarMontag, 8. JanuarMontag, 8. Januar
16 Uhr - Happy Kids
Mittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. JanuarMittwoch, 10. Januar
15 Uhr - Frauenkreis
Donnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. JanuarDonnerstag, 11. Januar
17 Uhr - KonfiTreff

Sonntag, 14. JanuarSonntag, 14. JanuarSonntag, 14. JanuarSonntag, 14. JanuarSonntag, 14. Januar
10 Uhr - Kindergottesdienst im
DBH, Mechernich
10 Uhr - Abendmahlgottesdienst
in Blankenheim,
Predigt: Diakonin Jutta Lindenfels
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UDO
Fahrrad hop

Wir freuen uns auf Sie!

Der richtige Umgang mit dem E-Bike-Akku
Tipps für ein sicheres und nachhaltiges Handling des Energiespenders
Er versorgt den Elektromotor mit
Leistung und liefert die Energie
für so manchen zusätzlichen Ki-
lometer: Der Akku bildet das
Herzstück jedes E-Bikes. Mit
dem richtigen Laden, Lagern so-
wie einer regelmäßigen Pflege
können E-Biker und -Bikerinnen
dazu beitragen, die Lebensdau-
er des Akkus zu verlängern und
sicherer vom eingebauten Rü-
ckenwind zu profitieren.
Den Den Den Den Den Akku kAkku kAkku kAkku kAkku korrekt lagern und la-orrekt lagern und la-orrekt lagern und la-orrekt lagern und la-orrekt lagern und la-
dendendendenden
Lithium-Ionen-Akkus altern auf

natürliche Weise - doch mit dem
richtigen Verhalten können E-
Biker lange Freude an ihrem
Akku haben. „Es empfiehlt sich,
mit dem Akku sorgsam umzuge-
hen und ihn nicht immer kom-
plett leerzufahren“, erklärt
Bosch-Expertin Tamara Wino-
grad. „Für eine lange Akku-Le-
bensdauer sollte man zudem
starke Sonneneinstrahlung ver-
meiden.“ Bei längerer Nichtbe-
nutzung ist es hilfreich, den
Akku bei einem Ladestand von
30 bis 60 Prozent zu lagern - ein

vollgeladener oder leerer Zu-
stand bedeutet mehr Stress für
den Akku. Wichtig: E-Bike-Ak-
kus sollten in gut belüfteten
Räumen mit Rauchmeldern ge-
laden und aufbewahrt werden,
die nicht als Fluchtweg vorgese-
hen sind. Am besten eignen sich
Orte mit einer Umgebungstem-
peratur zwischen 0 und 20 Grad
Celsius, in denen es keine Hit-
zequellen oder leicht entflamm-
bare Materialien gibt.
Sanfte Sanfte Sanfte Sanfte Sanfte AkkupflegeAkkupflegeAkkupflegeAkkupflegeAkkupflege
Für die Reinigung des Akkus ist
ein feuchtes Tuch empfehlens-
wert. Die Steckerpole sollten ab
und zu gesäubert und leicht ge-
fettet werden. Bevor E-Biker ihr
Rad reinigen, sollten sie den
Akku entnehmen und vom Strom
trennen. „Zum Schutz der elek-
tronischen Komponenten dürfen
die Akkus zudem nicht mit ei-
nem direkten Wasserstrahl oder
gar Hochdruck gesäubert wer-
den, dies kann sicherheitsrele-
vante Folgen haben“, erläutert
Tamara Winograd. E-Bike-Akkus
sind komplexe, fein abgestimm-

te Systeme mit einem hohen En-
ergiegehalt. Ihre Inhaltsstoffe
können grundsätzlich unter be-
stimmten Bedingungen ent-
flammbar sein. Deshalb zeich-
nen sie sich durch eine Reihe
von technologischen Sicher-
heitsmechanismen aus. So sind
beispielsweise die E-Bike-Akkus
von Bosch mit einem Batterie-
Management-System ausgestat-
tet: Es überwacht die Batterie
fortwährend, erkennt kritische
Betriebszustände und schützt
die Zellen vor Überlastung. Er-
kennt das System ein Problem,
schaltet es den Akku automa-
tisch zum Schutz des E-Bikers
ab. Beim Fahrradfachhändler
können E-Biker den Zustand des
Akkus fachgerecht überprüfen
lassen.
Übrigens sollten defekte, alte
oder „verbrauchte“ Akkus aus
Sicherheitsgründen nicht repa-
riert oder aufgefrischt werden.
Händler nehmen den alten oder
defekten Akku kostenlos zurück
und führen ihn dem Recycling
zu. (DJD)

Der Akku bildet das Herzstück des E-Bikes. Mit dem richtigen Laden,Der Akku bildet das Herzstück des E-Bikes. Mit dem richtigen Laden,Der Akku bildet das Herzstück des E-Bikes. Mit dem richtigen Laden,Der Akku bildet das Herzstück des E-Bikes. Mit dem richtigen Laden,Der Akku bildet das Herzstück des E-Bikes. Mit dem richtigen Laden,
Lagern und einigen Tipps zur Pflege lässt sich die Lebensdauer desLagern und einigen Tipps zur Pflege lässt sich die Lebensdauer desLagern und einigen Tipps zur Pflege lässt sich die Lebensdauer desLagern und einigen Tipps zur Pflege lässt sich die Lebensdauer desLagern und einigen Tipps zur Pflege lässt sich die Lebensdauer des
Energiespenders verlängern. Foto: DJD/Robert BoschEnergiespenders verlängern. Foto: DJD/Robert BoschEnergiespenders verlängern. Foto: DJD/Robert BoschEnergiespenders verlängern. Foto: DJD/Robert BoschEnergiespenders verlängern. Foto: DJD/Robert Bosch
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Trinkflasche mit dabei?
Beim Radausflug
auf den Elektrolythaushalt achten
Radfahren liegt im Trend. Der
Allgemeine Deutsche Fahrrad-
Club (ADFC) schätzt den Ge-
samtbestand an Rädern in
Deutschland auf 81 Millionen.
Zum Vergleich: Im Jahr 2005
waren es noch 14 Millionen
weniger. Vor allem während der
Corona-Pandemie haben viele
das Rad für sich entdeckt, als
Fortbewegungsmöglichkeit und
als Sportgerät. Dazu kommt,
dass mit den E-Bikes das Fahr-
radfahren auch für weniger
sportliche Nutzer attraktiv wur-
de.
Beim Schwitzen ver l iert  derBeim Schwitzen ver l iert  derBeim Schwitzen ver l iert  derBeim Schwitzen ver l iert  derBeim Schwitzen ver l iert  der
Körper wertvolle MineralienKörper wertvolle MineralienKörper wertvolle MineralienKörper wertvolle MineralienKörper wertvolle Mineralien
Für einen Radausflug mit dem
E-Bike muss man nicht sport-
lich durchtrainiert sein, aber
auch dabei kann man ins
Schwitzen kommen. Und hier
kommt ein Punkt ins Spiel, den
man als „Otto-Normal-Radfah-
rer“ nicht unterschätzen soll-
te: das richtige Trinken wäh-
rend der Radtour. Wer mehr als
eine Stunde mit dem Rad
unterwegs ist - und das vor al-
len Dingen in der wärmeren Jah-
reszeit - der sollte auf seinen
Elektrolythaushalt achten.
Beim Sport ist der Bedarf an
Elektrolyten wie Kalium, Natri-
um und Magnesium aufgrund
des Schweißverlustes deutlich
erhöht - die Broschüre „Sport
treiben - Gesund bleiben“ un-
ter www.vks-kalisalz.de infor-
miert dazu. Wie viel Schweiß
und damit elektrolytische Sal-
ze ein Mensch verliert, ist indi-
viduell sehr unterschiedlich.
Beeinflusst werden die Verlus-
te durch Faktoren wie Belas-
tungsintensität, Umgebungs-
temperatur, Trainingsstand,
Kleidung, Wind- und Sonnen-
einstrahlung. Bei moderater
körperlicher Aktivität wie einer
Radtour liegt der Schweißver-
lust bei etwa 0,5 bis 2 Litern
pro Stunde. Fährt man dagegen
an einem heißen Sommertag
mit dem Rad, kann der Flüssig-
keitsverlust auch bis zu drei Li-
tern pro Stunde betragen.
TTTTTrinkrinkrinkrinkrinken,en,en,en,en, bevor das Durstgefühl bevor das Durstgefühl bevor das Durstgefühl bevor das Durstgefühl bevor das Durstgefühl
kommtkommtkommtkommtkommt

Die Folgen können Müdigkeit,
Konzentrationsschwäche, Mus-
kelschmerzen und Krämpfe
sein. Alles vermeidbare Auswir-
kungen, wenn man nur darauf
achtet, auf der Radtour richtig
zu trinken. Eine selbst ange-
rührte Apfelschorle mit einer
Prise Kochsalz kann hier hel-
fen. Oder man mischt Wasser
mit Salz - eine Messerspitze
reicht für ein Viertel Liter Was-
ser aus. Damit können Radler
den Elektrolytverlust durch das
Schwitzen ausgleichen und ver-
lieren nicht den Spaß am Rad-
fahren. Am besten trinkt man
alle 30 Minuten in mehreren
kleinen Schlucken, damit die
Flüssigkeit den Magen schnell
passieren kann. Zum Zeitpunkt
des Dursteintritts ist das Flüs-
sigkeitsdefizit meist bereits zu
groß. Daneben sollten Radaus-
flügler immer einen Snack wie
einen Müsliriegel mit dabei
haben. Übrigens, was fürs Rad-
fahren gilt, gilt auch für alle
anderen sportlichen Aktivitä-
ten. (DJD)
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Was falsches Tanken anrichtet

Nicht immer super: Benzin kann im Dieselfahrzeug erhebliche Schäden anrichten.Nicht immer super: Benzin kann im Dieselfahrzeug erhebliche Schäden anrichten.Nicht immer super: Benzin kann im Dieselfahrzeug erhebliche Schäden anrichten.Nicht immer super: Benzin kann im Dieselfahrzeug erhebliche Schäden anrichten.Nicht immer super: Benzin kann im Dieselfahrzeug erhebliche Schäden anrichten.
Foto: Bernd Schray/pixabay.com/mid/ak-oFoto: Bernd Schray/pixabay.com/mid/ak-oFoto: Bernd Schray/pixabay.com/mid/ak-oFoto: Bernd Schray/pixabay.com/mid/ak-oFoto: Bernd Schray/pixabay.com/mid/ak-o

Es kommt öfter vor als viele den-
ken: Beim Tanken greifen Auto-
fahrer zur falschen Zapfpistole.
Das kann für die Technik fatale
Folgen haben.
Als erste Verhaltensregel gilt:
Umgehend den Tankvorgang ab-
brechen, falls man das Missge-
schick schon währenddessen be-
merkt.
Nächster Schritt: Das Auto zur
Seite schieben, ohne den Motor
zu starten. Denn das Einschal-
ten der Zündung oder gar ein
Startversuch können zu Schäden
führen. Das Tankstellenpersonal
kennt Spezialfirmen, die mit Ab-
sauggeräten den ungeeigneten
Kraftstoff absaugen. Auch Auto-
mobilclubs können helfen.
Ein Startversuch nach falschem
Tanken wirkt sich unterschied-
lich aus. Der Ottomotor springt
mit Diesel im Tank nicht mehr
an oder beginnt bald zu stot-
tern, bevor er ausgeht. Grund:
Diesel entzündet sich weitaus
schlechter als Benzin. Dem Zünd-
funken gelingt es nicht, das Ge-
misch zur Explosion zu bringen.
Eine unkontrollierte Verbren-

nung kann zu Motordefekten
führen, auch Katalysator oder
die Lambdasonde können Schä-

den davontragen. Rasches Han-
deln hilft: Nach dem Absaugen
des Diesels und dem Einfüllen
von Benzin sollte der Motor
wieder anspringen und nach kur-
zer Zeit wieder laufen wie ge-
wohnt.
Viel kritischer für die Technik ist
das Befüllen eines Diesel-Pkw
mit Benzin. Leider kommt das
viel öfter vor als umgekehrt. Der
Grund ist einfach: Die Benzin-
Zapfpistole hat einen kleinen
Durchmesser und passt locker
in den Einfüllstutzen eines Die-
selfahrzeugs. Wenn Benzin in die
Dieselleitungen oder gar bis zur
Hochdruckeinspritzpumpe gerät,
drohen Schäden am Treibstoff-
system. Vorsicht: Bei vielen mo-

dernen Autos springt die Kraft-
stoffpumpe schon nach dem Öff-
nen der Fahrertür an, um ein
schnelles Starten zu erleichtern.
Von außen betrachtet ist nicht
viel geschehen. Doch Benzin im
Dieselsystem zerstört den
Schmierfilm, der die Einspritz-
pumpe schützt und kühlt. Me-
tallspäne sind eine mögliche
Folge, die das gesamte Ein-
spritzsystem beschädigen kön-
nen. Dazu gehören neben der
Hochdruckpumpe auch Injekto-
ren, Kraftstoffleitungen und der
Tank. Viele Systemkomponenten
müssen dann in der Fachwerk-
statt erneuert werden - gegen
eine entsprechend hohe Rech-
nung. (mid/ak-o)
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Motorroller fahren
will gekonnt sein

Kurvenfahren sollte man auf den Roller schon können.Kurvenfahren sollte man auf den Roller schon können.Kurvenfahren sollte man auf den Roller schon können.Kurvenfahren sollte man auf den Roller schon können.Kurvenfahren sollte man auf den Roller schon können.
Foto: TÜV Süd mid/ak-oFoto: TÜV Süd mid/ak-oFoto: TÜV Süd mid/ak-oFoto: TÜV Süd mid/ak-oFoto: TÜV Süd mid/ak-o

Verstopfte Straße, stehende S-
Bahn, und die U-Bahn kommt
nicht. Da kann ein Roller helfen.
Das passende Fahrzeug ist schnell
gefunden: Wo der nächste Scoo-
ter steht, weiß das Handy; ge-
bucht und bezahlt wird auch da-
mit. Schließlich kann man eine
50-er auch mit dem Autoführer-
schein fahren.
Aber wie sieht es mit der Sicher-
heit aus? Eine Frage, die sich si-
cher gerade ungeübte Fahrer stel-
len. Dazu Lars Krause, Motorrad-
experte von TÜV Süd: „Das hohe
Gewicht hat die entsprechenden
Auswirkungen auf die Fahrdyna-
mik“. Gerade wenn die Straßen
nass sind, muss Bremsen gekonnt
sein. Wer vorne zu stark bremst,
kann wegrutschen, wer nur hinten
verzögert, rutscht auf den Vorder-
mann drauf. Deswegen gilt: Immer
mit beiden Bremsen in der ausge-
wogenen Dosierung verzögern.
Fürs Umfahren von Hindernissen
gilt: Bremsen, Griffe lösen und
Umfahren, dann wieder bremsen.
Krause: „Nur die wenigsten der
kleinen Roller haben ABS. Brem-
sen und Ausweichen müssen des-
wegen besonders geübt sein.“
Erfahrung braucht es auch fürs
Lesen der Straße. „Selbst kleins-
te glatte Stellen führen schnell

zum Sturz“, sagt der TÜV Süd-
Motorradexperte. Besonders glät-
tegefährdete Bereiche in der Stadt
sind Kreuzungen und Ampeln, weil
dort besonders viele Straßenmar-
kierungen sind. Bei Kanaldeckeln
sollte der Rollerfahrer besondere
Vorsicht walten lassen.
Geht’s raus aus dem Zentrum,
besonders darauf achten, die Stra-
ße vorab auf Verunreinigungen zu
„untersuchen“. Vorsicht bei Kur-
venfahrten: Auch für den kleinen
Roller gilt es, sich niemals bei
Kurvenfahrten auf die gegensei-
tige Fahrbahn zu „lehnen“. An-
ziehen: Selbst bei der Kleidung
ist Vorbereitung angesagt. Sie
sollte Protektoren haben und Ab-
riebschutz bieten. Helm und Hand-
schuhe sind bei der Rollermiete
meist mit dabei.
Für Roller besteht Helmpflicht.
Wird ein Helm mit angeboten, auf
jeden Fall die Größe checken und
sichergehen, dass das Modell nach
ECE R 22/05 oder ab 2024 mit
Zusatz 06 geprüft ist. Der Helm
muss mit dem entsprechenden
Label gekennzeichnet sein. Eine
mitgebrachte Kopfsocke sorgt für
hygienische Verhältnisse. Noch
besser ist es allerdings, einen ei-
genen Helm zu verwenden. (mid/
ak-o)
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Zukunftsbäume
Neue Bäume braucht das Land
Nichts bleibt, wie es ist, auch nicht
im Garten und in der Pflanzen-

welt. Heißere Sommer oder auch
zugewanderte Schädlinge führen
dazu, dass heimische Baumarten
leiden. Immer mehr Arten aus dem
südosteuropäischen Raum oder
auch aus Amerika oder Asien er-
freuen sich deshalb wachsender
Beliebtheit.
Es gibt neue Arten, die eine hohe
Widerstandskraft gegen Krank-
heiten aufweisen. Dazu zählt der
aus Chile stammende Affenbaum
mit seinen auffällig breiten Na-
deln. Kaum empfindlich gegen
Luftverschmutzung ist der Euro-
päische Zürgelbaum, der bis zu
20 Meter hoch wird, ovale bis ei-
förmige Blätter und beerenförmi-
ge, rot-schwarze Steinfrüchte be-
sitzt. Gut mit Trockenheit kom-
men der Trompetenbaum mit de-

korativen herzförmigen Blättern
oder der rotblättrige Spitzahorn
zurecht. nFür bepflasterte Stand-
orte, zum Beispiel in Dachgärten,
eignet sich der schnell wachsen-
de Falsche Christusdorn. Das aus
den USA stammende Gewächs
trägt auf seinem gefurchten, grau-
en Stamm bizarre Stacheln.
Inzwischen gibt es auch dornen-
lose Sorten.
Die Qual der Die Qual der Die Qual der Die Qual der Die Qual der WWWWWahl - Experten hel-ahl - Experten hel-ahl - Experten hel-ahl - Experten hel-ahl - Experten hel-
fen bei der richtigen Entscheidungfen bei der richtigen Entscheidungfen bei der richtigen Entscheidungfen bei der richtigen Entscheidungfen bei der richtigen Entscheidung
Aufgrund des Klimawandels lei-
den viele gängige Baumarten
immer stärker unter Hitzestress.
Länger anhaltende Hitzeperioden,
stark verdichteter Boden, Stark-
regenereignisse, mangelnder
Wurzelraum, aber auch Krankhei-
ten und Schädlinge führen dazu,
dass sich Bäume in der Stadt an
ihrem Standort nicht immer opti-
mal entwickeln können. Zukunfts-
bäume sind Bäume, die besonders
an die Bedürfnisse der Stadt der
Zukunft angepasst sind: Sie zeich-
nen sich aus durch eine hohe Tro-
ckenstresstoleranz und Hitzere-
sistenz, aber auch Frosthärte und
insgesamt eine geringe Anfällig-
keit für Schädlinge und Krankhei-
ten.
Welche Wünsche heimische und

importierte Baumarten an Stand-
ort, Boden oder an ihre pflanzli-
chen Nachbarn haben, wissen Ex-
perten in den Baumschulen vor
Ort. Wer rechtzeitig Rat einholt,
hat lange Freude an seinen Pflan-
zungen.
Gut mit veränderten Klimabedin-
gungen zurecht kommen auch die
Hainbuche, die Silberlinde, Schwe-
dische Mehlbeere oder der vom
amerikanischen Kontinent stam-
mende Amberbaum mit seiner
schönen Herbstfärbung in Gelb-
und Rottönen. Der Wärme lieben-
de drei bis vier Meter hohe Groß-
strauch mit dem klingenden Na-
men „Strauch der Sieben Söhne
des Himmels“ zieht Bienen ma-
gisch an. An einem Einzelplatz
voller Sonne kommt das aus Chi-
na stammende Gehölz am besten
zur Geltung.
Zukunftsbäume sollen alte, hei-
mische Baumarten nicht erset-
zen, sondern sinnvoll ergänzen.
In den letzten warmen Sommern
haben sich beispielsweise der
Feldahorn und die Elsbeere be-
währt. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass beispielsweise die
Ulme lange unterschätzt wurde.
Auch die Purpur-Erle hat sich als
robust herausgestellt. (akz-o)

Hainbuche. Foto: Bund deutscher Baumschulen e.V./pixabay.com/akz-oHainbuche. Foto: Bund deutscher Baumschulen e.V./pixabay.com/akz-oHainbuche. Foto: Bund deutscher Baumschulen e.V./pixabay.com/akz-oHainbuche. Foto: Bund deutscher Baumschulen e.V./pixabay.com/akz-oHainbuche. Foto: Bund deutscher Baumschulen e.V./pixabay.com/akz-o
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Fußbodenheizung & Fliesen
Energieeffizient und klimafreundlich heizen
Beim Neubau eines Ein- oder Zwei-
familienhauses setzt bereits mehr
als die Hälfte aller Bauherren auf
moderne Fußboden- oder Flächen-
heizungen. Ein Heizsystem, das
behagliche Wärme schafft und
zugleich besonders energieeffizi-
ent ist - denn aufgrund niedriger
Vorlauftemperaturen spart die
Fußbodenheizung zwischen 8 und
12 % Energie und damit Heizkos-
ten ein. Noch umwelt- und klima-
freundlicher wird das System,
wenn es mit regenerativen Ener-
giequellen wie Solarkollektoren
oder Wärmepumpen kombiniert
wird.
Bodenbelag beeinflusst EffizienzBodenbelag beeinflusst EffizienzBodenbelag beeinflusst EffizienzBodenbelag beeinflusst EffizienzBodenbelag beeinflusst Effizienz
des Systemsdes Systemsdes Systemsdes Systemsdes Systems
Bei der Entscheidung für die Fuß-
bodenheizung ist allerdings vie-
len Endverbrauchern nicht be-
wusst, dass der Bodenbelag die
Effizienz des Systems entschei-
dend beeinflusst. Im Unterschied
zu vielen anderen Bodenbelägen,
die teils sogar eher „isolierend“
wirken, gelten Fliesen als ideales
Belagsmaterial auf der Fußboden-
heizung.
Bernd Stahl, Leiter des Techni-
schen Ausschusses beim Fachver-
band Fliesen und Naturstein, er-
läutert den physikalischen Zusam-
menhang: „Fliesen und Naturstein
erwärmen sich aufgrund ihres ge-
ringen Wärmedurchlasswider-
stands schneller als andere Be-
lagsmaterialien - und sie leiten
die Wärme aus dem System
schnell und nahezu verlustfrei an
die Fußbodenoberfläche. Zugleich

speichert Keramik die Wärme sehr
gut. Damit erhöhen Fliesen so-
wohl die Heizleistung als auch die
Effizienz des Systems. Und Kera-
mik verkürzt die träge Reaktion
der Fußbodenheizung, sprich: er-
wünschte Temperaturerhöhungen
kommen schneller im Raum an.
Die fachgerechte Verlegung von
Fliesen auf der Fußbodenheizung
übernehmen die Meister- und In-
nungsbetriebe des Fachverlege-
handwerks.“
Mit einer Oberflächentemperatur
von 23°C - 24°C und einer ange-
nehmen, großflächigen Strah-
lungswärme schaffen Fliesen auf
der Fußbodenheizung aufgrund
der geringen Staubverwirbelung
ein gesundes, allergikerfreundli-
ches Raumklima. Und sie über-
zeugen in puncto Raumluftquali-
tät, denn auch in erwärmtem Zu-
stand ist Keramik zeitlebens
schadstofffrei und damit raumluft-
neutral.
Die aktuellen Bodenfliesen-Kol-
lektionen deutscher Markenhers-
teller bieten zahlreiche Design-
varianten, die sich für unterschied-
lichste Wohnbereiche und -stile
eignen. Besonders gefragt sind
Großformate im urbanen Beton-
look, klassische, zeitlose Natur-
stein-Interpretationen oder natur-
nahe Holzdekore im modernen
Dielenformat, die mit dreidimen-
sionalen Maserungen besonders
authentisch wirken. Unter
www.deutsche-fliese.de finden
sich Inspirationen und Wissens-
wertes rund um die Fliese. (akz-o)

Foto: Deutsche Fliese/Agrob Buchtal/akz-oFoto: Deutsche Fliese/Agrob Buchtal/akz-oFoto: Deutsche Fliese/Agrob Buchtal/akz-oFoto: Deutsche Fliese/Agrob Buchtal/akz-oFoto: Deutsche Fliese/Agrob Buchtal/akz-o
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Hilfe bei Nikotinsucht
So klappt der Rauchstopp

Foto: Tumisu/pixabay.com/akz-oFoto: Tumisu/pixabay.com/akz-oFoto: Tumisu/pixabay.com/akz-oFoto: Tumisu/pixabay.com/akz-oFoto: Tumisu/pixabay.com/akz-o

Foto: Alexas Fotos/pixabay.com/akz-oFoto: Alexas Fotos/pixabay.com/akz-oFoto: Alexas Fotos/pixabay.com/akz-oFoto: Alexas Fotos/pixabay.com/akz-oFoto: Alexas Fotos/pixabay.com/akz-o

Der Griff zur Zigarette ist in
Deutschland noch immer keine
Seltenheit: Hierzulande raucht
etwa jeder vierte Erwachsene. Bei
dem Entschluss, das Laster aufzu-
geben, bleibt der Erfolg leider oft
aus. Doch warum fällt es so
schwer, vom Glimmstängel weg-
zukommen - und was kann dabei
helfen? Zwei Komponenten tra-
gen dazu bei, dass der Abschied
von der Zigarette nicht einfach ist.
Zum einen die Gewohnheit: Das
Rauchen wurde über Jahre in den
Tagesablauf integriert und dient
vielen Rauchern als kleine Auszeit
vom Alltag. Zweitens die Abhän-
gigkeit vom Nikotin: Ein sponta-
ner Rauchstopp kann zu körperli-
chen Entzugserscheinungen wie
depressiver Verstimmung, Konzen-
trationsschwierigkeiten oder
Schlafstörungen führen.
Nicht nur reine Nicht nur reine Nicht nur reine Nicht nur reine Nicht nur reine WillenssacheWillenssacheWillenssacheWillenssacheWillenssache
Von einer oder mehr Schachteln
am Tag auf null - so beginnt der
Versuch der Raucherentwöhnung
meistens. Einmal, zweimal oder
noch häufiger - oft sind mehrere
Anläufe nötig. Betroffene merken
meist schnell, dass ein Rauchs-

topp mehr ist als eine reine Wil-
lenssache. Dies ist auch in der
Medizin wohlbekannt: Tabakab-
hängigkeit ist als „Psychische und
Verhaltensstörung durch psycho-

trope Substanzen“ klassifiziert
und damit offiziell als Krankheit
definiert.
So schwer es auch ist, das Aufhö-
ren lohnt sich nicht nur finanziell,
sondern hat vor allem auch ge-
sundheitlich viele Vorteile. Bereits
wenige Stunden nach der letzten
Zigarette wird der Körper besser
mit Sauerstoff versorgt. Nach ei-
nigen Tagen verbessern sich Ge-
ruchs- und Geschmackssinn, nach
etwa drei Wochen erholen sich
Kreislauf und Lungenfunktion. Im
Laufe der folgenden Jahre sinkt
das Risiko für Schlaganfall und
verschiedene Krebserkrankungen.
Nach 15 Jahren ist das Risiko für
eine koronare Herzkrankheit auf
dem Niveau eines lebenslangen
Nichtrauchers.
FFFFFrrrrragen Sie Ihren agen Sie Ihren agen Sie Ihren agen Sie Ihren agen Sie Ihren Arzt um RatArzt um RatArzt um RatArzt um RatArzt um Rat

Es gibt unterschiedliche Möglich-
keiten, um den Rauchstopp zu
unterstützen, wie beispielsweise
eine Nikotinersatztherapie (nikot-
inhaltige Kaugummis, Pflaster,
etc.) oder psychotherapeutische
Maßnahmen wie eine Verhaltens-
therapie. Um die richtige Thera-
pie für sich zu finden, ist es sinn-
voll, sich Hilfe bei seinem Haus-
arzt zu holen. Ärzte können Ver-
zichtswillige bei der Zigaretten-
entwöhnung unterstützen - etwa
durch Beratungsangebote oder
verschreibungspflichtige Medika-
mente. Hierunter gibt es ein
pflanzlich wirksames Arzneimit-
tel mit einer Therapiedauer von
unter einem Monat. Eine Option
für Raucher, die auf sanfte, aber
effektive Weise den Drang zur Zi-
garette stoppen wollen. (akz-o)
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„Helfer mit Herz und ein Lächeln zurück!“
So haben sich die Auszubildenden
der Stiftung EvA auf ihrem letzten
Azubi-Tag selbst bezeichnet.
An diesem Tag sollten sie be-
schreiben, warum sie ihre Ausbil-
dung bei der Stiftung begonnen
haben. So unterschiedlich, wie die
einzelnen Schülerinnen und Schü-
ler sind, so unterschiedlich waren
auch die aufgezählten Gründe:
- Ausbildungsgehalt schon imAusbildungsgehalt schon imAusbildungsgehalt schon imAusbildungsgehalt schon imAusbildungsgehalt schon im

ersten Jahr 1.200,- € im Mo-ersten Jahr 1.200,- € im Mo-ersten Jahr 1.200,- € im Mo-ersten Jahr 1.200,- € im Mo-ersten Jahr 1.200,- € im Mo-
natnatnatnatnat

- Einsatz in der stationären und
ambulanten Pflege sowie in
der Gerontopsychiatrie

- Ausbildungsbeginn mehrfach
im Jahr möglich

- Fortbildungen und Lerngesprä-
che mit der eigenen Lehrerin
für Pflegeberufe

- Kompetente PraxisanleitungKompetente PraxisanleitungKompetente PraxisanleitungKompetente PraxisanleitungKompetente Praxisanleitung
und und und und und Ansprechpartner im KAnsprechpartner im KAnsprechpartner im KAnsprechpartner im KAnsprechpartner im Kol-ol-ol-ol-ol-
legenkreislegenkreislegenkreislegenkreislegenkreis

- Zusammenarbeit mit den
Teams aus Sozialem Dienst
und Hauswirtschaft

- Frühzeitige Schulung an den
zahlreichen Hilfsmitteln im
Rahmen des Gesundheitsma-
nagements

- Hilfestellung und Begleitung

bei persönlichen Problemen
----- Übernahmemöglichkeit nachÜbernahmemöglichkeit nachÜbernahmemöglichkeit nachÜbernahmemöglichkeit nachÜbernahmemöglichkeit nach

der der der der der AusbildungAusbildungAusbildungAusbildungAusbildung
- Weiterbildung und Karriere-

planung
„Alle diese Gründe haben auch
auf mich zugetroffen“, bestätigt
Elena Ströher. Seit ihrer Ausbil-
dung bei der Stiftung EvA arbei-
tet sie im ambulanten Dienst als
Pflegefachkraft. „Mir gefällt„Mir gefällt„Mir gefällt„Mir gefällt„Mir gefällt
besonders gut,besonders gut,besonders gut,besonders gut,besonders gut, dass ich  dass ich  dass ich  dass ich  dass ich TTTTTeil eineseil eineseil eineseil eineseil eines
starkstarkstarkstarkstarken en en en en TTTTTeams bin,eams bin,eams bin,eams bin,eams bin, aber auf mei- aber auf mei- aber auf mei- aber auf mei- aber auf mei-
nen ambulanten nen ambulanten nen ambulanten nen ambulanten nen ambulanten TTTTTouren auch sehrouren auch sehrouren auch sehrouren auch sehrouren auch sehr
selbstbestimmt arbeite und eige-selbstbestimmt arbeite und eige-selbstbestimmt arbeite und eige-selbstbestimmt arbeite und eige-selbstbestimmt arbeite und eige-
ne Entscheidungen treffen kann.“ne Entscheidungen treffen kann.“ne Entscheidungen treffen kann.“ne Entscheidungen treffen kann.“ne Entscheidungen treffen kann.“
Sie hat die Weiterbildung zur Pra-
xisanleiterin erfolgreich absolviert
und unterstützt jetzt selbst die
Auszubildenden in der täglichen
Pflegepraxis. „Und weil mich der
Beruf wirklich interessiert und ich
mich weiterentwickeln will, habe
ich jetzt auch noch eine Fortbil-
dung im Wundmanagement be-
gonnen“, ergänzt Elena Ströher.
Weiterentwicklung ist das Stich-
wort: Im Bereich der Digitalisie-Im Bereich der Digitalisie-Im Bereich der Digitalisie-Im Bereich der Digitalisie-Im Bereich der Digitalisie-
rung liegt die Stiftung EvA weitrung liegt die Stiftung EvA weitrung liegt die Stiftung EvA weitrung liegt die Stiftung EvA weitrung liegt die Stiftung EvA weit
vorne.vorne.vorne.vorne.vorne. Nicht nur bei der Pflegedo-
kumentation und Einsatzplanung
wird digital gearbeitet, sondern
auch im Bereich der Telemedizin.
Hier arbeiten die Pflegekräfte mit
neuester Digitaltechnik direkt in
der Kommunikation mit den Ärz-
ten und unterstützen diese bei
der Diagnostik und Beratung der
Patienten. Damit steht hier eine

Zukunftstechnologie schon heute
zur Verfügung und ist auch Be-
standteil der Ausbildung.
Für diese Zukunft ist die Stiftung
EvA mit ihrem Ausbildungsbereich
gut gerüstet. Sie ist mit insgesamt
30 angebotenen Stellen einer der
größten Pflege-Ausbildungsbetrie-
be in der Region. Interessierte
können sich gerne an die Stiftung
EvA wenden. In einem Beratungs-
gespräch informieren wir über die
Ausbildungswege in der Pflege
und die damit verbundenen guten
beruflichen Perspektiven.
Und was stellten die Azubis an
ihrem Tag zum Schluss fest?
„Dankbare Bewohner„Dankbare Bewohner„Dankbare Bewohner„Dankbare Bewohner„Dankbare Bewohner,,,,,
viel Lachen und einviel Lachen und einviel Lachen und einviel Lachen und einviel Lachen und ein
gemeinsamesgemeinsamesgemeinsamesgemeinsamesgemeinsames Miteinander!“Miteinander!“Miteinander!“Miteinander!“Miteinander!“
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AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
MalerMalerMalerMalerMaler

MalerMalerMalerMalerMaler-,-,- ,- ,- ,     Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,     TTTTTrockrockrockrockrockenbauenbauenbauenbauenbau
und Bodenverlegearbeiten, günstige
Festpreise, saubere Ausführung, Ter-
mine frei. Tel. 02429/908144 od. 0170/
7555363

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche

SammlerSammlerSammlerSammlerSammler
Sammler suchtSammler suchtSammler suchtSammler suchtSammler sucht

MÄRKLIN und TRIX-EXPRESS Eisen-
bahn, WIKING, SIKU-Plastik und
Gorgl-Toys Automobilie, Figuren und
Dioramen von Preiser, Lineol und
Elastolin sowie SCHUCO Spielzeug.
Tel.: 0175/5950110

Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:
alten Militärsachen, Papiere, Auswei-
se, Urkunden, Soldatenfotos oder Al-
ben, Helme, Orden, Dolche, Säbel,
Dekowaffen etc. Einfach alles anbie-
ten unter: Tel. 0177/8695521

LEADER-
Projekt
ZukunftsDörfer
Einladung zum
Projektauftakt und 1.
Netzwerktreffen
„Zukunftsdörfer“
Seit über 30 Jahren begleitet die
Biologische Station im Kreis Eus-
kirchen e.V. Naturschutzmaßnah-
men in der freien Landschaft und
an Dorfrändern.
Seit 2017 fanden eine Vielzahl von
Projekten statt, die sich mit dörf-
licher Artenvielfalt und Klimares-
ilienz beschäftigten. Vielerorts
setzen sich heute Kleininitiativen
und engagierte Menschen für Tie-
re, Pflanzen oder den Erhalt von
Kulturlandschaftselementen ein.
Das besondere dabei: In fast je-
dem Ort ist jemand aktiv, meist
aber kaum vernetzt im Kreis. Das
soll das Netzwerktreffen „Zu-
kunftsdörfer“ ändern und alle in-
teressierten Initiativen an einem
Ort zusammenbringen und Syner-
gien fördern.
Hiermit lade ich Sie recht herz-
lich zum ersten Netzwerktreffen
am Sonntag, 4. Februar, 10 bis 15
Uhr, ins Naturzentrum Netters-
heim ein. Sollten Sie nicht teil-
nehmen können, würde es mich
dennoch freuen, wenn Sie Ihre In-
itiative für die Veröffentlichung
anmelden (siehe Anhang Anmel-
debogen).
Adresse: Naturzentrum/Holzkom-
petenzzentrum Eifel, Urftstraße 4,
53947 Nettersheim
Das Angebot richtet sich an alle
Initiativen aus dem Kreis Euskir-
chen, die privat oder im Verein
(o.ä.) im Bereich Grünflächenge-
staltung, Kulturlandschaftspflege,
Artenschutz, Umweltbildung oder
Gartenbau tätig sind. Die Teilneh-
merzahl ist auf max. 90 Personen
beschränkt.
Anmeldefrist: 10. Januar
Anmeldung unter:
j.thelen@biostationeuskirchen.de
Projektleitung Zukunftsdörfer im
Kreis Euskirchen
Jennifer Thelen
Biologische Station im Kreis Eus-
kirchen e.V.
Steinfelder Straße 10
53947 Nettersheim
j.thelen@biostationeuskirchen.de
02486-9507-17

Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 12. Januar 2024Freitag, 12. Januar 2024Freitag, 12. Januar 2024Freitag, 12. Januar 2024Freitag, 12. Januar 2024
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
08.01.2024 um 10 Uhr08.01.2024 um 10 Uhr08.01.2024 um 10 Uhr08.01.2024 um 10 Uhr08.01.2024 um 10 Uhr
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Produktionsmitarbeiter
Elektriker
Maschinen- und Anlagenführer
Mitarbeiter für die Logistik
Hersteller/ Maschinenbediener

     (m/w/d)

Z E I S S - B T C

Mit mehr als  50 Jahren Erfahrung in der

Kosmetikproduktion stehen wir für höchste Qualität.

I N D U S T R I E S T R A S S E  3 1 ,  5 3 9 0 9  Z Ü L P I C H

Schicke deine Bewerbung gerne 
an e.rogge@zeiss-btc.de

oder melde dich telefonisch unter 02252/3050.
Weitere Infos zu den Stellen f indest du 

unter www.zeiss-btc.de

Karrierechancen
in der digitalen Welt
Quereinsteiger können mit Quereinsteiger können mit Quereinsteiger können mit Quereinsteiger können mit Quereinsteiger können mit WWWWWei-ei-ei-ei-ei-
terbildungen in der ITterbildungen in der ITterbildungen in der ITterbildungen in der ITterbildungen in der IT-Br-Br-Br-Br-Brancheancheancheancheanche
durchstartendurchstartendurchstartendurchstartendurchstarten
Ohne funktionierende Hard- und
Software funktioniert in der digi-
talisierten Welt von heute nichts
mehr. Entsprechend gut sind die
Beschäftigungsperspektiven in
der Digitalbranche. Die Stimmung
ist positiv, jedes dritte IT-Unter-
nehmen plant Neueinstellungen,
hat eine Umfrage des Branchen-
verbandes Bitkom zum Jahresbe-
ginn 2023 ergeben. Die Progno-
sen sind damit besser als in der
Gesamtwirtschaft. Allerdings wird
es für die Arbeitgeber immer
schwerer, geeignete Bewerber zu
finden. So geben 70 Prozent der
Firmen an, Probleme bei der Stel-
lenbesetzung zu haben. Damit
verbinden sich attraktive Chan-
cen auch für Quereinsteiger und
Arbeitssuchende, die sich durch
gezielte Weiterbildungen für die
Aufgaben in der Digitalwirtschaft
qualifizieren möchten.
Bildungsgutschein nutzenBildungsgutschein nutzenBildungsgutschein nutzenBildungsgutschein nutzenBildungsgutschein nutzen
Egal ob Online-Marketing, die
Entwicklung von Internet-Anwen-
dungen oder Cloudcomputing:
Qualifizierte Verstärkung ist in
den unterschiedlichsten Berei-
chen der digitalen Welt gefragt.
Interessenten können also ihren
persönlichen Stärken und Vorlie-
ben folgen, wenn sie sich für eine
Qualifizierung entscheiden. Wei-
terbildungsanbieter wie das 2016
gegründete Digital Career Insti-
tute führen eine Vielzahl praxis-
orientierter Kurse durch, die Ein-
trittshürden sind bewusst nied-
rig. Eine Beratung ist bundesweit
möglich, die Teilnehmenden wer-
den individuell betreut und kön-
nen Coachings nutzen. Die Kurse
selbst finden virtuell statt, sodass
die Teilnahme flexibel von zu Hau-
se möglich ist. Das Institut hat
mit kompetenten Referenten
bereits weit über 100 Kurse mit
mehr als 3.000 Studierenden er-
folgreich abgeschlossen. Die Kur-
se sind zertifiziert und werden von
der Agentur für Arbeit sowie dem
Jobcenter anerkannt. Interessant
für Arbeitssuchende: Durch einen
Bildungs- oder Vermittlungsgut-
schein können sie von einer 100-
prozentigen Kostenübernahme
der Qualifizierungskosten profi-
tieren.
Direkter Bezug zur PraxisDirekter Bezug zur PraxisDirekter Bezug zur PraxisDirekter Bezug zur PraxisDirekter Bezug zur Praxis

Schon während der Qualifizierung
ist es sinnvoll, die nächsten Kar-
riereschritte zu planen. Deshalb
beinhalten die Kurse nicht nur pra-
xisorientierte Lerninhalte zu ak-
tuellen Fachthemen, sondern auch
die Möglichkeit, eigene Erfahrun-
gen in der Branche zu sammeln.
Eine zweimonatige Praktikums-
phase zum Abschluss hilft dabei,
sich auf den Arbeitsalltag vorzu-
bereiten. Unter
www.digitalcareerinstitute.org
etwa gibt es ausführliche Infor-
mationen, eine Übersicht aller
Kurse und eine Kontaktmöglich-
keit. Abgerundet werden die Qua-
lifizierungsangebote durch das
sogenannte Hiring-Netzwerk:
Über 600 Unternehmenspartner
bieten offene Stellen im Kreis der
Kursabsolventen an und können
somit Vakanzen schneller beset-
zen. Die Vermittlungsrate liegt bei
über 80 Prozent. (DJD)
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Kostenfrei

im Wert von

595 €

Frank Janssen Immobilien
Hauptstraße 7

54568 Gerolstein 

     06591 - 9849900

GUTSCHEIN
Kostenfreie Marktwertermittlung  

- Jetzt anfordern! 

D I E  1 5  H Ä U F I G S T E N  F E H L E R  B E I M
I M M O B I L I E N V E R K A U F !

Fehler #1: Falsche Preisvorstellung ...

Durch eine falsche Preisvorstellung verkaufen viele Eigentümer unter

dem Marktwert! Kaufwillige Interessenten beobachten den

Immobilienmarkt über Wochen und Monate, daher kennen sie das

Angebot im Detail. 

Ein falscher Angebotspreis ist ein K.O.- Kriterium!

Veranstaltungskalender
für den Bereich der Gemeinde Dahlem
Freitag, 29. DezemberFreitag, 29. DezemberFreitag, 29. DezemberFreitag, 29. DezemberFreitag, 29. Dezember
SchmidtheinSchmidtheinSchmidtheinSchmidtheinSchmidthein
Kammermusik zwischen den Jah-
ren im Schloss
Beginn: 19 Uhr
Freitag, 29. Dezember bis Sonn-Freitag, 29. Dezember bis Sonn-Freitag, 29. Dezember bis Sonn-Freitag, 29. Dezember bis Sonn-Freitag, 29. Dezember bis Sonn-
tag, 31. Dezembertag, 31. Dezembertag, 31. Dezembertag, 31. Dezembertag, 31. Dezember
KronenburgKronenburgKronenburgKronenburgKronenburg
Und trotzdem! Arbeiten von Gise-
la Martens
Der Kunststall
15 bis 18 Uhr
Ort: Burgstraße 10,
53949 Dahlem
Samstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. Dezember
SchmidtheimSchmidtheimSchmidtheimSchmidtheimSchmidtheim
Fun-Painting
Malstudio Paloma
14 bis 17 Uhr
Ort: Mühlenberg 16,
53949 Dahlem
Sonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. Dezember
SchmidtheimSchmidtheimSchmidtheimSchmidtheimSchmidtheim

Silvesterwanderungen Eifelverein
OG Schmidtheim
Dorfplatz
Beginn: 14 Uhr
Ort: Hauptstraße, 53949 Dahlem
Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch, 3. 3. 3. 3. 3. J J J J Januaranuaranuaranuaranuar,,,,, bis Sonntag, bis Sonntag, bis Sonntag, bis Sonntag, bis Sonntag,
8. September8. September8. September8. September8. September
KronenburgKronenburgKronenburgKronenburgKronenburg
Ausstellung: „Blick auf die Samm-
lung-IV“
Kunstkabinett der Dr. Axe-Stiftung
12 bis 17 Uhr
Ort: Gerichtsstr. 12,
53949 Dahlem
Freitag, 5., bisFreitag, 5., bisFreitag, 5., bisFreitag, 5., bisFreitag, 5., bis
Sonntag, 7. JanuarSonntag, 7. JanuarSonntag, 7. JanuarSonntag, 7. JanuarSonntag, 7. Januar
KronenburgKronenburgKronenburgKronenburgKronenburg
Und trotzdem! Arbeiten von Gise-
la Martens
Der Kunststall
11.30 bis 13 Uhr & 15 bis 17 Uhr
Ort: Burgstraße 10, 53949 Dah-
lem

Freitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. JanuarFreitag, 5. Januar
SchmidtheimSchmidtheimSchmidtheimSchmidtheimSchmidtheim
Vorstandssitzung Eifelverein
Schmidtheim, Beginn: 19 Uhr
Uhr Gaststätte „Alt Schmidthei-
mer Hof“
Samstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. Januar
DahlemDahlemDahlemDahlemDahlem
Prinzen-Proklamation um 20.11
Uhr im Vereinshaus Dahlem
Samstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. JanuarSamstag, 6. Januar
SchmidtheimSchmidtheimSchmidtheimSchmidtheimSchmidtheim
Konzert „Vital Signs“ im Musik-
café Schmidtheim
Beginn: 20.30 Uhr
Freitag, 12. JanuarFreitag, 12. JanuarFreitag, 12. JanuarFreitag, 12. JanuarFreitag, 12. Januar
SchmidtheimSchmidtheimSchmidtheimSchmidtheimSchmidtheim
Konzert „MaKeHJa“ im Misikca-
fé Schmidtheim, Beginn: 19 Uhr
Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Ja-Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Ja-Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Ja-Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Ja-Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Ja-
nuarnuarnuarnuarnuar
KronenburgKronenburgKronenburgKronenburgKronenburg
Und trotzdem! Arbeiten von Gise-

la Martens
Der Kunststall
15 bis 18 Uhr
Ort: Burgstraße 10,
53949 Dahlem
Samstag, 13. JanuarSamstag, 13. JanuarSamstag, 13. JanuarSamstag, 13. JanuarSamstag, 13. Januar
DahlemDahlemDahlemDahlemDahlem
Kartenvorverkauf für die Karne-
valssitzung im
Vereinshaus Dahlem
10 bis 12 Uhr
Sonntag 14. JanuarSonntag 14. JanuarSonntag 14. JanuarSonntag 14. JanuarSonntag 14. Januar
DahlemDahlemDahlemDahlemDahlem
Wanderung im Nahbereich mit
dem Eifelverein, Treffpunkt: 14
Uhr Dorfplatz Dahlem


